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Die einkommensteuerrechtliche Beurteilung der Renten, Raten und dauernden Lasten
war schon immer mit umfangreichen und vielschichtigen Problemen behaftet. Dies hat
sich in den letzten Jahren nicht ge!ndert.

In einem wesentlichen Kernbereich der wiederkehrenden BezÅge – der VermÇgensÅber-
tragung im Zusammenhang mit wiederkehrenden Leistungen – hat der BFH die Recht-
sprechung permanent fortentwickelt. Dies hat dazu gefÅhrt, dass sich die Abgren-
zungskriterien zwischen der unentgeltlichen VermÇgensÅbergabe im Zusammenhang
mit abziehbaren Versorgungsleistungen (vorweggenommene Erbfolge) und den ent-
geltlichen Rechtsgesch!ften (z. B. Betriebsver!ußerungen) gegen wiederkehrende Leis-
tungen immer wieder ver!ndert haben. Die Verwaltung hat erg!nzend in umfangrei-
chen Anweisungen zu zweifelhaften Fragen Stellung genommen. In den letzten Jahren
scheint hier ein wenig Ruhe eingekehrt zu sein.

Die Besteuerung der AltersbezÅge wurde durch den Gesetzgeber vÇllig neu geregelt.
Auftakt war im Jahr 2002 die EinfÅhrung einer gefÇrderten kapitalgedeckten Zusatzver-
sorgung – der sog. Riester-Rente. FÅr diese BezÅge wurden g!nzlich neue Besteuerungs-
normen sowohl fÅr die steuerliche Behandlung der entsprechenden Beitr!ge als auch
der steuerlichen Behandlung der sp!teren AltersbezÅge geschaffen. Mit Wirkung ab
2005 wurde die Besteuerung von Altersvorsorgeprodukten – insbesondere der Renten
aus gesetzlichen Alterssicherungssystemen wie der gesetzlichen Rentenversicherung
und den berufsst!ndischen Versorgungseinrichtungen – neu geregelt, um einem Urteil
des BVerfG Rechnung zu tragen, mit dem es die bisherige unterschiedliche Renten- und
Pensionsbesteuerung fÅr verfassungswidrig erkl!rt und sp!testens zum 1. 1. 2005 eine
verfassungskonforme Neuregelung gefordert hatte. Insbesondere die Neuordnung
durch das AlterseinkÅnftegesetz steht aufgrund verschiedener Entscheidungen des
BFH wieder im Fokus der Çffentlichen Diskussion.

Zum 1. 1. 2008 wurden die Regelungen zur Riester-Rente erweitert. Hierbei wurden die
MÇglichkeiten zur Nutzung der FÇrderung fÅr den Aufbau von selbstgenutztem Wohn-
eigentum erheblich verbessert. Auch die Entscheidungen der Rechtsprechung waren
immer wieder AuslÇser fÅr Anpassungen in den FÇrderbedingungen.

Die kontinuierlichen, teils tiefgreifenden $nderungen werden zum Anlass genommen,
das Buch erneut an die aktuelle Rechtsentwicklung anzupassen.
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Mit dieser Ausgabe hat sich das Autorenteam ge!ndert. Michaela Fischer ist aus dem
Autorenteam ausgeschieden. Die Autoren Katja Gragert, Dr. Michael Myßen, Antje Wiß-
born, Nico Voigt und Steffen Adam werden das bew!hrte Standardwerk zukÅnftig fort-
fÅhren.

Berlin, im Herbst 2021 Dr. M. Myßen
St. Adam
K. Gragert
N. Voigt
A. Wißborn
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VermÇgensÅbergabe 241541
b) Vereinbarung eines vollentgeltlichen Rechtsgesch!fts 241542

c) Unterscheidung von BetriebsvermÇgen und
PrivatvermÇgen 242543

3. Einzelheiten der Besteuerung wiederkehrender
Ver!ußerungsleistungen 242546
a) Abgrenzung vollentgeltlicher und teilentgeltlicher

Rechtsgesch!fte 242546

b) Abgrenzung nicht abziehbarer Unterhaltsleistungen 243551
c) Aufteilung in einen Zins- und Tilgungsanteil 244556
d) Berechnung des Kapital- oder Barwerts 244561
e) Berechnung des Zinsanteils 245566

aa) Ver!ußerungsleibrenten 245567

bb) Dauernde Lasten 245568
cc) Zeitlich befristete Leistungen 246569
dd) Mehrbetr!ge 247572

f) Behandlung der wiederkehrenden Leistungen beim
Verpflichteten 247576
aa) Tilgungsanteil als Anschaffungskosten 247576
bb) Zinsanteil als Werbungskosten 248578
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cc) Nicht abziehbare Kosten der privaten
LebensfÅhrung 248579

g) Behandlung der wiederkehrenden Leistungen beim
Berechtigten 248586

aa) Tilgungsanteil als Ver!ußerungserlÇs 248586

bb) Zinsanteil als KapitaleinkÅnfte oder als sonstige
EinkÅnfte 249588

h) Ver!ußerung gegen Ratenzahlungen 251601

TEIL C: BETRIEBLICHE WIEDERKEHRENDE BEZ"GE

I. Ver!ußerung von BetriebsvermÇgen gegen wiederkehrende
BezÅge 253611

1. Allgemeines 253611

2. Betriebliche Ver!ußerungsrenten auf Lebenszeit 254616

a) Begriff der betrieblichen Ver!ußerungsrente auf
Lebenszeit 254616

aa) Grundsatz 254616

bb) Merkmal der Ver!ußerung 254617

cc) Ver!ußerungsgegenst!nde 257623

dd) Betriebliche Ver!ußerungsrente beim
Rentenverpflichteten (Erwerber) 258625

b) Steuerliche Behandlung der betrieblichen
Ver!ußerungsleibrente beim Rentenberechtigten im
Falle der Ermittlung des laufenden Gewinns nach § 5
EStG 259631

aa) Grundsatz 259631

bb) Rechtsentwicklung 260633

(1) FrÅhere Verwaltungspraxis: Nachtr!gliche
Versteuerung des Ver!ußerungsgewinns
(Zuflussversteuerung) 260633

(2) Sofortige Versteuerung des
Ver!ußerungsgewinns 261634

cc) Aktuelle steuerliche Behandlung im Grundsatz:
Wahlrecht zwischen nachtr!glicher und sofortiger
Versteuerung des Ver!ußerungsgewinns 261635
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dd) Aufteilung der Rentenzahlungen in einen Zins-
und Tilgungsanteil bei Wahl der nachtr!glichen
Versteuerung 262639

ee) Versteuerung des Zins-/Ertragsanteils nach § 20
Abs. 1 Nr. 7 EStG bei Wahl der Sofortversteuerung 264645

ff) AusÅbung des Wahlrechts 265647

gg) Ermittlung der EinkÅnfte und Tariferm!ßigung im
Falle der sofortigen Versteuerung 265649

hh) Ermittlung der EinkÅnfte und Tarif bei
nachtr!glicher Versteuerung
(Zuflussbesteuerung) 266650

ii) Beispiele zu steuerlicher Behandlung 267653

jj) Ver!ußerung von Teilbetrieben, Anteilen an
Mitunternehmerschaften und einzelnen
WirtschaftsgÅtern 268654

kk) Ver!ußerung von GrundstÅcken, die teilweise
zum BetriebsvermÇgen und teilweise zum
PrivatvermÇgen gehÇren 269658

ll) Steuerliche Folgen bei vorzeitigem Ableben des
Rentenberechtigten 270659

(1) Sofortige Versteuerung 270659

(2) Zuflussbesteuerung 270661

c) Steuerliche Behandlung der betrieblichen
Ver!ußerungsleibrente beim Rentenverpflichteten im
Falle der Ermittlung des laufenden Gewinns nach § 5
EStG 271671

aa) Fragen der Aktivierung 271671

bb) Fragen der Passivierung und Ermittlung des
Aufwands 274678

cc) Weiterver!ußerung, Aufgabe oder Verpachtung
des durch eine betriebliche Ver!ußerungsrente
erworbenen Betriebs 276686

dd) Anwendung der buchhalterischen Methode 277692

ee) Unterlassen der Aktivierung und Passivierung 278693

d) Steuerliche Behandlung der betrieblichen Ver!ußerung
bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG 279702

aa) Behandlung beim Rentenempf!nger 279702

bb) Behandlung der Rente beim Rentenverpflichteten 279706
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e) Steuerliche Behandlung der betrieblichen
Ver!ußerungsleibrente im Falle der Ermittlung des
laufenden Gewinns nach § 4 Abs. 3 EStG 280714
aa) Besteuerung der Rente beim Rentenberechtigten 280714
bb) Behandlung der Rente beim Rentenverpflichteten 281723

f) Vereinbarung des Ver!ußerungsentgelts in Form einer
Rente neben einem fest bestimmten Kaufpreisteil 284736
aa) Besteuerung beim Rentenberechtigten 284736

(1) Wahl der Zuflussbesteuerung 285737
(a) Fester Kaufpreisteil ist geringer als das

Kapitalkonto 285737
(b) Festes Entgelt ist hÇher als das

Kapitalkonto 285738
(2) Wahl der Sofortbesteuerung 286741

bb) Steuerliche Behandlung beim
Rentenverpflichteten 287744

g) Ver!ußerung einzelner zum BetriebsvermÇgen
gehÇrender WirtschaftsgÅter gegen eine Rente 287751
aa) Besteuerung der Rente beim Rentenberechtigten 287751

(1) Ver!ußerung eines einzelnen Wirtschaftsguts 287751
(2) Ver!ußerung mehrerer

GrundstÅcke/Gewerblicher GrundstÅckshandel 289756
bb) Behandlung der Rente beim Rentenverpflichteten 290757

h) Ver!ußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften
i. S. d. § 17 EStG gegen eine Leibrente 291766
aa) Grundsatz 291766
bb) Besteuerung der Rente beim Rentenberechtigten 291767
cc) Steuerliche Behandlung beim

Rentenverpflichteten 292771
i) Betriebliche Ver!ußerungsrenten als abgekÅrzte oder

verl!ngerte Leibrenten 294781
j) $nderungen in der HÇhe der j!hrlichen

Rentenzahlungen 295786
aa) Vereinbarungen im Zeitpunkt der Ver!ußerung

Åber die sp!ter wirksam werdende ErhÇhung oder
Herabsetzung der Rente (ausgenommen
Wertsicherungsklauseln) 295786

bb) Vereinbarung einer Wertsicherungsklausel 295789
(1) Behandlung beim Rentenberechtigten 295789
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(2) Behandlung beim Rentenverpflichteten 296791
(3) Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 297794

cc) ErhÇhung der betrieblichen Ver!ußerungsrente
durch sp!tere Vereinbarungen 298796
(1) Behandlung beim Rentenberechtigten 298797
(2) Behandlung beim Rentenverpflichteten 298798

dd) Herabsetzung der betrieblichen
Ver!ußerungsrente durch sp!tere
Vereinbarungen 299800
(1) Behandlung beim Rentenberechtigten 299800
(2) Behandlung beim Rentenverpflichteten 300801
(3) Folgen bei Ausgleichszahlungen 300803

ee) Herabsetzung der betrieblichen
Ver!ußerungsrente durch Geltendmachung von
Gew!hrleistungsansprÅchen 301805

k) AblÇsung der Rentenverpflichtung durch eine
Abfindungszahlung 302811
aa) Behandlung beim Rentenberechtigten 302811
bb) Behandlung beim Rentenverpflichteten 303816

l) Wegfall des Ver!ußerungsvertrags 304819
m) Uneinbringlichkeit einzelner Rentenzahlungen 304821

3. Betriebliche Ver!ußerungsrenten auf Zeit 305826
a) Vorbemerkung 305826
b) Begriff der betrieblichen Ver!ußerungsrente auf Zeit –

Abgrenzung zu Kaufpreisraten 306828
c) Steuerliche Behandlung beim Berechtigten im Falle der

betrieblichen Ver!ußerungsrente auf Zeit 308836
aa) Ver!ußerung eines Betriebs, Teilbetriebs oder

Mitunternehmeranteils 308836
(1) Wahlrecht zwischen sofortiger und

nachtr!glicher Versteuerung 308836
(2) Nachtr!gliche Versteuerung 309839
(3) Sofortversteuerung 309841

bb) Ver!ußerung einer Beteiligung i. S. d. § 17 EStG 309842
cc) Ver!ußerung eines einzelnen Wirtschaftsguts 309843

d) Steuerliche Behandlung beim Rentenverpflichteten im
Falle der betrieblichen Ver!ußerungsrente auf Zeit 309844

4. Betriebsver!ußerung gegen Kaufpreisraten 310851
a) Steuerliche Behandlung beim Berechtigten 310851
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aa) Ermittlung des Ver!ußerungsgewinns im
Allgemeinen und Versteuerung der Zinsen 310851

bb) Unverzinslichkeit und zu geringe Verzinsung des
Kaufpreises 311854

cc) Kaufpreisforderung in ausl!ndischer W!hrung 314860

dd) Wertsicherungsklausel 314861

ee) Wegfall des Ver!ußerungsvertrages und
Minderung der Kaufpreisraten 315862

ff) Uneinbringlichkeit der Kaufpreisraten 315863

gg) Umdeutung von verl!ngerten Leibrenten in
Kaufpreisraten 315864

b) Steuerliche Behandlung beim Verpflichteten 316865

5. Ver!ußerung eines Betriebs, Teilbetriebs oder
Mitunternehmeranteils gegen andere laufende BezÅge als
Renten 317871

a) Allgemeine Grunds!tze 317871

b) Besteuerung der laufenden BezÅge in Form einer
Gewinn- oder Umsatzbeteiligung beim Berechtigten 319878

c) Behandlung der Gewinn- oder Umsatzbeteiligung
beim Verpflichteten 320886

aa) Passivierung der Gewinn- oder Umsatzbeteiligung
und Aktivierung der erworbenen WirtschaftsgÅter 320886

bb) Behandlung der j!hrlichen Gewinn- oder
Umsatzbeteiligungszahlungen 323892

II. Barwert der betrieblichen wiederkehrenden BezÅge geringer
oder hÇher als der Wert des Åbertragenen Betriebs 325901

1. Barwert der betrieblichen wiederkehrenden BezÅge
geringer als der Wert des Åbertragenen Betriebs 325901

a) Grundsatz 325901

b) Wiederkehrende BezÅge als teilentgeltlicher
Ver!ußerungspreis 325903

c) Vereinbarung des „Teilentgelts“ aus
VersorgungsgrÅnden 326904

d) Vereinbarung des „Teilentgelts“ aus
UnterhaltsgrÅnden 326905

2. Barwert der betrieblichen wiederkehrenden BezÅge hÇher
als der Wert des Åbertragenen Betriebs 326906
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III. Betriebliche Versorgungsrenten 327921
1. Begriff der betrieblichen Versorgungsrente 327921

a) Grundsatz 327921
b) Versorgungszweck 328923
c) Versorgung aus betrieblichem Anlass 332933
d) Gegenst!nde der Leistung des Rentenberechtigten bei

der betrieblichen Versorgungsrente und Charakter
dieser Leistungen 334937

2. Abgrenzung der betrieblichen Versorgungsrente von der
außerbetrieblichen Versorgungsrente 335946
a) Renten zwischen Eltern und Kindern 335946

aa) Grundsatz 335946
bb) Vermutung einer außerbetrieblichen oder

betrieblichen Versorgungsrente 336948
cc) Bedeutung des Werts des Åbertragenen

VermÇgens 338953
b) Renten an andere nahe AngehÇrige 339958
c) Renten in Nachlassf!llen 339963
d) Familienpersonengesellschaften 340964
e) Beispiel zur Abgrenzung der betrieblichen

Versorgungsrente von anderen Renten 340966
3. Behandlung der betrieblichen Versorgungsrente beim

Berechtigten 341971
a) Grundsatz 341971
b) Versteuerung der Rente sofort oder erst nach

"bersteigen des Kapitalkontos? 342972
c) Erwerb des BetriebsvermÇgens eine gemischte

Schenkung? 343974
d) Zahlung einer Abfindung 343975
e) Aufteilung in einen Zins- und Tilgungsanteil? 344977
f) Vorzeitiges Versterben des Berechtigten 344978
g) Kosten bei der "bertragung des Betriebs 344979
h) Steuerlicher Verlust in HÇhe des Kapitalkontos 345980
i) Ver!ußerung oder Aufgabe des Betriebs durch den

Verpflichteten 345981
j) Beispiele zur steuerlichen Behandlung 345982

4. Behandlung der betrieblichen Versorgungsrente beim
Verpflichteten 345986
a) Aktivierung der Åbernommenen WirtschaftsgÅter 345986
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b) Gewinn in HÇhe des Kapitalkontos? 346988
c) Abzugsf!higkeit der j!hrlichen Rentenzahlungen und

Passivierung der Rentenverbindlichkeit 347989
aa) J!hrliche Rentenzahlungen Betriebsausgaben 347989
bb) VorabvergÅtungen 347990
cc) Passivierung der Rentenverbindlichkeit 348993

d) Ver!ußerung oder Aufgabe des Betriebs 349995
e) Beispiele zur Behandlung der betrieblichen

Versorgungsrente beim Berechtigten und
Verpflichteten 350997

5. Abfindung der betrieblichen Versorgungsrente 3511001
6. Betriebsver!ußerung und zus!tzliche Vereinbarung einer

Rente aus VersorgungsgrÅnden 3511006
7. AbkÅrzung der Versorgungsleistungen auf eine bestimmte

HÇchstlaufzeit 3531016
8. Bindung an die steuerlich fehlerhafte Behandlung einer

Rente als betriebliche Ver!ußerungsrente, betriebliche
Versorgungsrente oder außerbetriebliche
Versorgungsrente? 3541021

IV. Laufende BezÅge, die keine Renten sind und aus
VersorgungsgrÅnden gezahlt werden 3551031

V. Renten und Gewinn- oder Umsatzbeteiligungen an l!stige
Gesellschafter 3571041
1. Renten an l!stige Gesellschafter 3571041

a) Grundsatz 3571041
b) Abfindung fÅr das Ausscheiden in Rentenform 3571042
c) Entgelt fÅr die "bertragung des

Mitunternehmeranteils in Rentenform 3581045
d) Beispiel 3591047

2. Gewinn- oder Umsatzbeteiligung an l!stige Gesellschafter 3591048
a) Behandlung beim l!stigen Gesellschafter 3591048
b) Behandlung bei den verbleibenden Gesellschaftern 3601049

VI. Betriebliche wiederkehrende BezÅge ohne Ver!ußerungs- und
Versorgungscharakter 3601056
1. Betriebliche Renten oder andere betriebliche

wiederkehrende BezÅge aufgrund einer Dienstleistung oder
aufgrund anderer Leistungen, ohne dass ein Betrieb (Anteil)
Åbertragen wird 3601056
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2. Betriebliche Schadensrenten 3611059

a) Begriff und F!lle der betrieblichen Schadensrenten 3611059

b) Einkommensteuerliche Behandlung betrieblicher
Schadensrenten 3631064

aa) Behandlung beim Rentenberechtigten 3631064

bb) Behandlung beim Rentenverpflichteten 3641068

cc) Beispiel 3651072

3. Betriebliche wiederkehrende BezÅge, die keine Renten sind,
aufgrund einer Schadensersatzverpflichtung 3661073

4. Betriebliche Unfallrenten 3661074

VII. Steuerliche Behandlung laufender BezÅge mit betrieblichem
Charakter im Falle beschr!nkter Steuerpflicht und
Steuerpflicht gem. § 2 Außensteuergesetz 3671086

1. Beschr!nkte Steuerpflicht des Empf!ngers laufender
betrieblicher BezÅge 3671086

2. Beschr!nkte Steuerpflicht des Verpflichteten 3681089

3. Steuerpflicht gem. § 2 Außensteuergesetz 3681090

TEIL D: BESTEUERUNG VON ALTERSBEZ"GEN

I. Allgemeines 3691101

1. Ausgangspunkt fÅr die Reform der Besteuerung von
AltersbezÅgen 3691101

2. Einteilung der Altersversorgung in ein sog.
Drei-Schichten-Modell 3711111

II. Steuerliche Behandlung der Beitr!ge und der AltersbezÅge aus
der Basisversorgung 3721121

1. Behandlung der Beitr!ge in der Ansparphase 3721121

a) Definition der Basisversorgung 3721121

b) BegÅnstigte Beitr!ge fÅr den Sonderausgabenabzug
nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a und b EStG 3741126

aa) Beitr!ge zu den gesetzlichen
Rentenversicherungen 3741126

bb) Beitr!ge zur Alterssicherung der Landwirte 3781136

cc) Beitr!ge an berufsst!ndische
Versorgungseinrichtungen 3791141
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dd) Beitr!ge zum Aufbau einer eigenen
kapitalgedeckten Altersversorgung der
Basisversorgung 3831149
(1) Sonderausgabenabzug nur fÅr Neuvertr!ge

nach dem 31.12.2004 3841150
(2) Eigene Altersabsicherung 3871158
(3) Form der Beitragszahlung 3881159
(4) Lebenslange Leibrente 3881160
(5) Erg!nzende Risikoabsicherung 3901163
(6) BegÅnstigte Hinterbliebene 3921171
(7) Einschr!nkende Produktvoraussetzungen 3931177
(8) Absicherung gegen den Eintritt der

Berufsunf!higkeit oder der verminderten
Erwerbsf!higkeit 3981184

(9) Beitr!ge an einen Pensionsfonds 3991187
(10) Einbeziehung der betrieblichen

Altersversorgung in die Basisversorgung 4001189
(11) Ausschluss der Beitr!ge, die in

Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen
stehen 4011193

c) Ermittlung des Abzugsbetrags nach § 10 Abs. 3 EStG 4051196
aa) HÇchstbetrag – "bergangsregelung bis 2025 4051196
bb) KÅrzung des HÇchstbetrags nach § 10 Abs. 3

Satz 3 EStG 4081199
(1) Allgemeines 4081199
(2) KÅrzung beim Personenkreis des § 10 Abs. 3

Satz 3 Nr. 1 Buchst. a EStG 4101204
(3) KÅrzung beim Personenkreis des § 10 Abs. 3

Satz 3 Nr. 1 Buchst. b EStG 4111207
(4) KÅrzung beim Abgeordneten 4141222

cc) KÅrzung des ermittelten Abzugsbetrags um
steuerfreie Arbeitgeberleistungen i. S. d. § 3 Nr. 62
EStG 4141226

dd) KÅrzung bei zusammenveranlagten
Ehegatten/Lebenspartnern 4161229

2. Behandlung der AltersbezÅge 4191235
a) Allgemeines 4191235

aa) Wechsel zu einer nachgelagerten Besteuerung 4191235
bb) Erneute verfassungsrechtliche Bedenken 4211242
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b) Erfasste Leistungen 4511251

aa) Gesetzliche Rentenversicherungen 4511251

(1) Allgemeines 4511251
(2) Erwerbsminderungsrenten 4541255

(3) Rentennachzahlungen 4551257

(4) AlterseinkÅnfte von ausl!ndischen
Versorgungseinrichtungen 4551258

bb) Landwirtschaftliche Alterskasse 4591265

cc) Berufsst!ndische Versorgungseinrichtungen 4591266
(1) Wortlautdiskrepanz zwischen

Sonderausgabenabzug und Besteuerung 4591266
(2) Unselbst!ndige Rentenbestandteile 4601268

(3) Beitragserstattungen 4601269

(4) Kapitalauszahlungen 4631271
dd) Basisrente (Altersversorgung und erg!nzende

oder eigenst!ndige Risikoabsicherung) 4671279

c) Ermittlung des Besteuerungsanteils 4691291
aa) Jahresbetrag der Rente 4691291

bb) Bestimmung des Prozentsatzes 4701298

d) Ermittlung des steuerfreien Teils der Rente 4721311
aa) Grunds!tze 4721311

bb) Regelm!ßige Rentenanpassungen 4741317

cc) $nderung der RentenhÇhe aus tats!chlichen oder
rechtlichen GrÅnden 4771321

e) Aufeinanderfolgende Renten aus der gleichen
Versicherung 4851336

f) #ffnungsklausel fÅr Leistungen aus den
berufsst!ndischen Versorgungseinrichtungen und fÅr
HÇherversicherungen aus der gesetzlichen
Rentenversicherung 4881346
aa) Hintergrund der gesetzlichen Regelung 4881346

bb) Antrag des Steuerpflichtigen 4901351

cc) 10-Jahres-Grenze 4921352
dd) Bis zum 31.12.2004 geleistete Beitr!ge oberhalb

des maßgebenden HÇchstbeitrags 4931355

(1) Maßgeblicher HÇchstbeitrag 4931355
(2) Ermittlung der eingezahlten Beitr!ge 4941359

(3) Nachweis der gezahlten Beitr!ge 4971364
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(4) Beitr!ge an mehr als einen
Versorgungstr!ger 4981367

ee) Ermittlung des auf Beitr!gen oberhalb des
Betrags des HÇchstbeitrags beruhenden Teils der
Leistung 5001372

ff) BesteuerungslÅcke bei einmaligen Leistungen 5011376
gg) Versorgungsausgleich unter Ehegatten oder unter

Lebenspartnern 5021377

III. Steuerliche Behandlung der Beitr!ge und der Leistungen aus
Vertr!gen außerhalb der Basisversorgung und außerhalb von
Riester-Vertr!gen 5041391
1. Behandlung von Versicherungsbeitr!gen in der

Ansparphase 5041391
a) Allgemeines 5041391
b) BegÅnstigte Vorsorgeaufwendungen 5051396

aa) Bis VZ 2009 5051396
bb) Ab VZ 2010 5071404

c) Ermittlung des Abzugsbetrags nach § 10 Abs. 4 EStG 5131406
aa) Bis Veranlagungszeitraum 2009 5131406
bb) Ab Veranlagungszeitraum 2010 5171415a

2. Behandlung der (Alters-)BezÅge und sonstigen Leistungen 5191416
a) RenteneinkÅnfte 5191416

aa) Allgemeines 5191416
bb) Begriff der Leibrente 5221418

(1) Bedeutung des Leibrentenbegriffs 5221418
(2) Entwicklung des Leibrentenbegriffs 5231419
(3) Abh!ngigkeit von der Lebensdauer als

Leibrentenmerkmal 5241424
(4) Gleichm!ßigkeit der Leistungen als

Leibrentenmerkmal 5261436
cc) Ertragsanteilsbesteuerung 5291446

(1) Allgemeines 5291446
(2) GrundzÅge der Ermittlung des Ertragsanteils 5311448
(3) Renten, deren Laufzeit vor dem 1.1.1955

begonnen hat 5321452
(4) Abh!ngigkeit der Laufzeit von der

Lebensdauer mehrerer Personen 5321453
(5) Abh!ngigkeit des Rentenbeginns von der

Lebensdauer einer anderen Person 5331455
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(6) AbgekÅrzte Leibrenten 5341457
(7) Verl!ngerte Leibrenten 5351460
(8) Verbindung von Mindestlaufzeit und

HÇchstlaufzeit 5361461
(9) Unterbrochene Leibrentenzahlung 5371463
(10) ErhÇhung der Leibrente 5381466
(11) Herabsetzung der Leibrente 5401469
(12) Zurechnungsfiktion im Sterbemonat 5431472

b) Kapitalauszahlungen 5431481
aa) Allgemeines 5431481
bb) Weitergeltung des

Kapitallebensversicherungsprivilegs fÅr
Altvertr!ge 5441486
(1) Allgemeines 5441486
(2) Altvertrag 5451489
(3) Vertrags!nderungen 5461491
(4) Wechsel des Versicherungsnehmers 5471493
(5) Wechsel der versicherten Person 5481495
(6) Beitragsdynamisierungen 5491496
(7) Besteuerung eines Altvertrags 5511500

cc) Konkurrenz zwischen § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG und
§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG
fÅr Neuvertr!ge 5521506
(1) Kapitalversicherungen mit Sparanteil 5521506
(2) Definition einer Rentenversicherung 5541507a
(3) Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht 5561508
(4) Rentenversicherung ohne Kapitalwahlrecht 5611519
(5) Fondsgebundene Kapitallebensversicherun-

gen und fondsgebundene
Rentenversicherungen 5631522

(6) Reine Risikoversicherungen 5641523
(7) Absicherung von Zusatzrisiken 5651524
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3. Schadensersatzleistungen an Unterhaltsberechtigte oder
Dienstleistungsberechtigte 8292371

4. Schadensersatzleistungen wegen Vermehrung der
BedÅrfnisse oder als Schmerzensgeld 8312376

5. Zusammentreffen verschiedener Arten von
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II. Versorgungsausgleich nach Scheidung der Ehe 8332386
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aa) Fehlende Ausgleichsreife 8512425
(1) Allgemeines 8512425
(2) Wirkung auf andere Anrechte 8522430

bb) Vorbehalt ausgleichsreifer Anrechte fÅr den
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(4) Abfindung eines schuldrechtlichen

Ausgleichsanspruchs 8552440
(5) Tod der ausgleichspflichtigen Person 8562442

b) Steuerrechtliche Folgewirkungen 8572444
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i. S. d. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a
Doppelbuchst. bb EStG 8602451

(4) Laufende Versorgung aus einem
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ee) Anspruch auf Abfindung 8622456
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VersAusglG) 8632461

III. Unterhaltsleistungen geschiedener oder dauernd getrennt
lebender Ehegatten/Lebenspartner (Realsplitting) 8642469
1. Allgemeines 8642469
2. Bedeutung des Realsplittings 8652470
3. BegÅnstigte Unterhaltsleistungen 8662473
4. Begrenzung des Antrags auf einen Teilbetrag der

Unterhaltsleistungen 8682475
5. Wirkungen der Zustimmung 8682477
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6. Korrespondenz zwischen § 22 Nr. 1a und § 10 Abs. 1aNr. 1
EStG 8702480

7. Kranken- und Pflegeversicherungsbeitr!ge fÅr den dauernd
getrennt lebenden oder geschiedenen
Ehegatten/Lebenspartner 8712483

8. Vorrang des § 22 Nr. 1a EStG vor § 22 Nr. 1 Satz 1 EStG 8732487
9. Keine unbeschr!nkte Steuerpflicht des Empf!ngers 8742491

IV. Abzug der Jahreserbschaftsteuer nach § 23 ErbStG als
dauernde Last 8752496
1. Allgemeines 8752496
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3. Rechtslage von 1999 bis 2004 8772502
4. Rechtslage von 2005 bis 2008 8782503
5. Rechtslage ab 2009 8792505

V. Rentenversicherungen und Lebensversicherungen gegen
fremdfinanzierten Einmalbetrag 8802511
1. Modellgestaltung 8802511
2. Steuerliche Behandlung der unterschiedlichen

Komponenten 8812514
3. Einschr!nkung der Modelle durch § 2b EStG 8832526
4. Weitere Einschr!nkung durch § 15b EStG 8842530
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Teil A: EinfÅhrung in die Probleme der
Besteuerung wiederkehrender BezÅge
und allgemeine Grunds!tze

I. Allgemeines
Wiederkehrende Zahlungen werden in den unterschiedlichsten Bereichen so
h!ufig vereinbart oder sind – insbesondere in Form von Leibrenten – Gegen-
stand von Versicherungsverh!ltnissen oder -vertr!gen, dass die damit verbun-
denen einkommensteuerlichen Folgen schon aus diesem Grund grÇßtes Inte-
resse verdienen.

Bei der Gestaltung von Rechtsgesch!ften, die derartige Leistungen vorsehen,
muss vor allem wegen deren zumeist langer Laufzeit besonders genau unter-
sucht werden, welche steuerlichen Wirkungen entstehen.

Allerdings lassen sich die steuerlichen Wirkungen der wiederkehrenden Zah-
lungen aus den gesetzlichen Vorschriften oft nur unter großen Schwierigkei-
ten ableiten. Insbesondere in den letzten Jahren ist deshalb die Kenntnis der
einschl!gigen Rechtsprechung, der Verwaltungsanweisungen sowie bei beson-
ders umstrittenen Fragen der im Schrifttum vertretenen Ansichten fÅr den Be-
rater immer wichtiger – aber auch immer unÅbersichtlicher – geworden.

Dies ist u. a. darauf zurÅckzufÅhren, dass der frÅhere Weg, die zutreffende ein-
kommensteuerliche Behandlung der wiederkehrenden Zahlungen (Versteue-
rung beim Empf!nger, Abzug beim Leistenden) aus der Art der wiederkehren-
den BezÅge (Leibrente, Rate, dauernde Last, Zeitrente) herzuleiten, heute nicht
mehr greift.

Leibrente ist hinsichtlich der Besteuerung nicht gleich Leibrente. Es gibt Leib-
renten im Zusammenhang mit VermÇgensÅbergabevertr!gen im Wege der
vorweggenommenen Erbfolge, die sind „Versorgungsleistungen“ und damit
beim Leistenden in vollem Umfang nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG als Sonderaus-
gaben abziehbar und beim Empf!nger nach § 22 Nr. 1a EStG voll steuerpflich-
tig. Es gibt Leibrenten aus der sog. Basisversorgung, die nach § 22 Nr. 1 Satz 3
Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG nachgelagert zu besteuern sind. Es gibt Leib-
renten z. B. Ver!ußerungsleibrenten oder Leibrenten aus Rentenversicherungen
mit Kapitalwahlrecht, die sind nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppel-
buchst. bb EStG mit dem Ertragsanteil zu versteuern. Außerdem gibt es Leib-
renten – sog. Riester-Renten –, die nach § 22 Nr. 5 EStG zu versteuern sind (so-
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weit sie auf gefÇrderten Beitr!gen beruhen, vollst!ndig nachgelagert, soweit
sie auf nicht gefÇrderten Beitr!gen beruhen, mit dem Ertragsanteil).

Diese kleine Aufz!hlung zeigt bereits, dass das Abstellen auf die Arten von
wiederkehrenden BezÅgen heute nicht mehr zum zutreffenden Ergebnis fÅhrt.

Aus diesem Grund wird im Folgenden ein anderer Weg gew!hlt:

Bei der Darstellung des gesamten Themenkreises wird danach unterschieden,
welche Art der Vereinbarung oder welche gesetzliche Regelung dem zu beur-
teilenden wiederkehrenden Bezug zugrunde liegt.

Danach ergeben sich im Wesentlichen folgende Schwerpunkte:

" Unentgeltliche VermÇgensÅbergabe gegen Versorgungsleistungen im Rah-
men der vorweggenommenen Erbfolge

" Ver!ußerung von VermÇgen (Privat- oder BetriebsvermÇgen) gegen wieder-
kehrende Leistungen

" Steuerliche Behandlung der unterschiedlichen AltersbezÅge

" Steuerliche Behandlung der Åbrigen wiederkehrenden Zahlungen – wie
z. B. Schadensersatz- und Schmerzensgeldrenten, Versorgungsausgleichs-
renten, Unterhaltsleistungen im Rahmen von Scheidungs- oder Trennungs-
vereinbarungen, verrentete Erbschaftsteuer.

Im Rahmen der gebildeten Schwerpunkte wird auf die jeweiligen Besonderhei-
ten eingegangen, wenn sich solche aus der Art des wiederkehrenden Bezugs
ergeben.

Da aber – zumindest den BezÅgen, die der Besteuerung nach § 22 Nr. 1 EStG
unterliegen – weiterhin gemein ist, dass es sich um „wiederkehrende BezÅge“
handeln muss und dass § 22 Nr. 1 EStG subsidi!r gegenÅber den anderen Ein-
kunftsarten ist, werden zun!chst Erl!uterungen hierzu vorangestellt.

(Einstweilen frei)

II. Begriff der „wiederkehrenden BezÅge“

1. Bedeutung des Begriffs
Ob BezÅge wiederkehrend zugeflossen sind, ist nicht bei allen Einkunftsarten
gleichermaßen von Bedeutung. Im betrieblichen Bereich wirken sich Ver-
mÇgensmehrungen grunds!tzlich sowohl bei einmaligen Zahlungen als auch
bei wiederkehrender Zahlungsweise gewinnerhÇhend aus. ErhÇht sich außer-
betriebliches VermÇgen, ist dagegen die wiederkehrende Zahlungsweise Vo-
raussetzung dafÅr, dass BezÅge als sonstige EinkÅnfte i. S. d. § 22 Nr. 1 EStG er-
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fasst werden kÇnnen. Andererseits sind jedoch Schadensersatzrenten i. S. d.
§ 843 Abs. 1, 2. Alternative BGB aufgrund von Rechtsprechung des BFH1 nicht
steuerbar, falls sie bei Zahlung in einem Betrag nicht besteuert werden kÇnn-
ten. Vgl. hierzu im Einzelnen Rz. 40 ff. und Rz. 2376 ff.

(Einstweilen frei)

2. Inhalt des Begriffs

a) Noch ausstehende Kl!rung

Der Inhalt des Begriffs „wiederkehrende BezÅge“ ist durch Rechtsprechung
und Wissenschaft nicht abschließend gekl!rt. Die in den hÇchstrichterlichen
Urteilen, den EStR und dem einschl!gigen Schrifttum enthaltenen Definitio-
nen weichen voneinander ab.

b) H!ufigkeit und Dauer

Wiederkehrende BezÅge sind alle BezÅge, die nicht nur einmal anfallen. Unse-
res Erachtens kann es nicht auf die tats!chliche Wiederkehr ankommen. Aus-
schlaggebend muss vielmehr sein, ob ein Entschluss des Leistenden erkennbar
ist, die BezÅge dem Empf!nger wiederkehrend zufließen zu lassen, nicht die
tats!chliche Wiederkehr.2

BBEEIISSPPIIEELL:: P Wiederkehrende BezÅge bei einmaliger Zahlung

Der unbeschr!nkt einkommensteuerpflichtige A hat in vorweggenommener Erbfolge
von seinem Vater einen Gewerbebetrieb Åbernommen. Im $bergabevertrag hat er
dem Vater auf Lebenszeit angemessene Versorgungsleistungen zugesagt, die aus
den Ertr!gen des Gewerbebetriebs erwirtschaftet werden kÇnnen. Nach der ersten
Zahlung ist der Vater verstorben.

Unseres Erachtens stellen die Versorgungsleistungen wiederkehrende BezÅge i. S. d.
§ 22 Nr. 1a EStG dar, obwohl der Vater sie nur einmal erhalten hat.

Problematisch ist u.U., ob die BezÅge fÅr eine Mindestdauer zugesichert sein
mÅssen, sofern es sich nicht um lebenslange Zahlungen handelt. Der BFH hat
in zwei !lteren Urteilen gefordert, dass die BezÅge „fÅr eine gewisse Mindest-
dauer“ zufließen.3 In sp!teren Entscheidungen hat er diese Voraussetzung je-
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1 Urteile vom 25.10.1994, VIII R 79/91, BStBl 1995 II S. 121, vom 14.12.1994, X R 106/92, BStBl
1995 II S. 410 und vom 26.11.2008, X R 31/07, BStBl 2009 II S. 651.

2 Gl. A. Herrmann/Heuer/Raupach, § 22 EStG, Anm. 108; Schmidt, § 22 EStG, Rz. 13; Kirchhof/
SÇhn/Mellinghoff, § 22 EStG, Rz. B 70; Eckardt in Kanzler/Kraft/B!uml, § 22 EStG, Rz. 36.

3 BFH, Urteile vom 18.1.1963, VI 242/61 U, BStBl 1963 III S. 141 und vom 22.1.1965, VI 243/62 U,
BStBl 1965 III S. 313.
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doch nicht mehr genannt. Auch in den EStR wird sie nicht verlangt.1 Die h. M.
im Schrifttum nimmt ebenfalls an, dass eine gewisse Mindestdauer der Leis-
tungen nicht erforderlich ist.2 Dass die vom BFH frÅher vertretene gegenteilige
Ansicht auf Bedenken stoßen muss, zeigt sich, wenn man versucht, die konkret
maßgebende Mindestdauer zu bestimmen, w!hrend der die BezÅge zufließen
mÅssten, um die Steuerpflicht auszulÇsen.

Auch dauerhaft anfallende wirtschaftliche Vorteile sind u. E. „wiederkehrende“
BezÅge. Daher umfasst dieser Begriff die Vorteile aus der Nutzung von Sachen
oder Rechten, z. B. einer Wohnung.3 Der Ausdruck „wiederkehrend“ wÅrde zu
eng ausgelegt, wenn man einen zeitlichen Zwischenraum zwischen den ein-
zelnen BezÅgen fordern wÅrde. Nach dem Grundgedanken des § 22 Nr. 1 EStG,
wie er sich aus der Entwicklung der Vorschrift ergibt, wird die steuerliche Leis-
tungsf!higkeit in allen F!llen gest!rkt, in denen w!hrend eines bestimmten
Zeitraums nicht nur einmal wirtschaftliche Vorteile zufließen. Ob das wieder-
holt oder dauerhaft geschieht, ist wirtschaftlich gleichbedeutend.

Problematisch ist allerdings, ob die Einbeziehung anderer Leistungen (neben
den Leibrenten) in die Besteuerung nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a EStG immer
dem Merkmal der Wiederkehr gerecht wird. Vgl. zu den Bedenken im Einzelnen
Rz. 1293 f.

(Einstweilen frei)

c) Einheitlicher Rechtsgrund oder einheitlicher Entschluss

Nach allgemeiner Ansicht erfordern wiederkehrende BezÅge einen einheitli-
chen Rechtsgrund oder – falls sie ohne rechtliche Verpflichtung angefallen
sind – einen einheitlichen Entschluss des Leistenden.4 Nur dann besteht der
Zusammenhang zwischen den BezÅgen, der es rechtfertigt, sie als wiederkeh-
rend zu bezeichnen. Der einheitliche Rechtsgrund kann eine gesetzliche Vor-
schrift, ein Vertrag oder eine letztwillige VerfÅgung sein. Auf einer gesetzli-
chen Vorschrift beruhen insbesondere die Sozialversicherungsrenten sowie die
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1 R 22.1 EStR.

2 Gl. A. Herrmann/Heuer/Raupach, § 22 EStG, Anm. 113; Eckardt in Kanzler/Kraft/B!uml, § 22
EStG Rz. 38; Schmidt, § 22, Rz. 13; Kirchhof/SÇhn/Mellinghoff, § 22 EStG, Rz. B 70.

3 Hiervon ist schon die Rechtsprechung des BFH ausgegangen, vgl. z. B. Urteil vom 8.9.1938, RStBl
1939 S. 4.

4 BFH in st. Rechtsprechung, vgl. z. B. die Urteile vom 20.7.1971, VIII 24/65, BStBl 1972 II S. 170;
vom 27.9.1973, VIII R 71/69, BStBl 1974 II S. 101; vom 13.3.1974, I R 180/72, BStBl 1974 II
S. 423; vom 26.4.1977, VIII R 2/75, BStBl 1977 II S. 631; vom 19.10.1978, VIII R 9/77, BStBl 1979
II S. 133 und vom 25.8.1987, IX R 98/82, BStBl 1988 II S. 344; ebenso R 22.1 EStR.
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wiederkehrenden BezÅge, die wegen einer unerlaubten Handlung (§§ 823 ff.
BGB) als Schadenersatz gew!hrt werden.

Beruhen die BezÅge nicht auf einem einheitlichen Rechtsgrund, sondern auf
einem einheitlichen Entschluss, mÅssen hierfÅr hinreichende Anhaltspunkte
irgendwelcher Art bestehen. Unseres Erachtens genÅgt es beispielsweise, dass
der Leistende seine Absicht, wiederholt Zahlungen zu entrichten, in einem
Brief an den Zahlungsempf!nger zum Ausdruck gebracht hat. Auch den frei-
willigen Leistungen einer Stiftung liegt ein einheitlicher Entschluss zugrunde,
der des Stifters, denn durch den j!hrlichen Verteilungsbeschluss soll dessen
mit der Stiftung und ihrer VermÇgensausstattung verbundener Auftrag erfÅllt
werden.1 Dagegen ist die Frage nach dem einheitlichen Entschluss vom BFH in
einem Fall verneint worden, in dem AusschÅttungen aus einem Nachlass nur
an diejenigen Berechtigten erfolgten, die jeweils einen besonderen Bittbrief
geschrieben hatten, so dass Berechtigte, die den Brief nicht geschrieben hat-
ten, bei sp!teren AusschÅttungen nicht mehr berÅcksichtigt wurden.2

Wiederkehrende Einnahmen ohne einheitlichen Rechtsgrund stellen freiwillig
gew!hrte BezÅge dar, die nach § 22 Nr. 1 Satz 2 EStG grunds!tzlich nicht dem
Empf!nger zuzurechnen sind. Vgl. hierzu Rz. 116 ff.

d) Regelm!ßigkeit der Leistungen

FÅr wiederkehrende BezÅge wird allgemein gefordert, dass sie mit einer „ge-
wissen“ Regelm!ßigkeit zufließen.3 Wann dieses Maß an Regelm!ßigkeit noch
bejaht werden kann oder schon verneint werden soll, ist unklar. Fallen die Be-
zÅge sehr unregelm!ßig an, werden sie in aller Regel nicht auf einem einheitli-
chen Entschluss beruhen, so dass die Voraussetzungen des § 22 Nr. 1 EStG
schon aus diesem Grund nicht erfÅllt sind. Hinsichtlich der Frage, ob der Emp-
f!nger die BezÅge mit einer gewissen Regelm!ßigkeit erh!lt, kommt es u. E.
auf die Vorstellungen des Leistenden an. Deshalb schadet die auf Zahlungsver-
zug beruhende Unregelm!ßigkeit u. E. nicht, wenn erkennbar ist, dass die Leis-
tungen mit einer gewissen Regelm!ßigkeit erbracht werden sollten.4

(Einstweilen frei)
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1 BFH, Urteil vom 25.8.1987, IX R 98/82, BStBl 1988 II S. 344.

2 BFH, Urteil vom 20.7.1971, VIII 24/65, BStBl 1972 II S. 170.

3 BFH, Urteile vom 20.7.1971, VIII 24/65, BStBl 1972 II S. 170; vom 13.3.1974, I R 180/72, BStBl
1974 II S. 423; vom 19.10.1978, VIII R 9/77, BStBl 1979 II S. 133 und vom 7.4.1992, VIII R 59/89,
BStBl 1992 II S. 809; R 22.1 EStR; Schmidt, § 22 EStG, Rz. 13.

4 Gl. A. Herrmann/Heuer/Raupach, § 22 EStG, Anm. 109.
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e) GÅter in Geld oder Geldeswert

aa) Allgemeine Grunds!tze

Wiederkehrende BezÅge, die im Rahmen einer Gewinneinkunftsart anfallen
(§ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 EStG), sind Betriebseinnahmen, und wiederkehrende Be-
zÅge, die bei einer $berschusseinkunftsart zufließen (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 bis 7
EStG), stellen Einnahmen i. S. d. § 8 EStG dar. In beiden F!llen muss es sich um
„GÅter in Geld oder Geldeswert“ handeln. Zu den Letzteren gehÇren geldwerte
Vorteile jeglicher Art; die in § 8 Abs. 2 EStG enthaltene Bezeichnung „Sachbe-
zÅge“ fÅr GÅter in Geldeswert ist daher missverst!ndlich. Ob im Einzelfall ein
geldwerter Vorteil zugeflossen ist, richtet sich nach objektiven Merkmalen.1 Es
kommt also nicht darauf an, ob der Empf!nger erkannt hat, dass ihm ein geld-
werter Vorteil gew!hrt worden ist.

Wiederkehrende BezÅge in „Geld“ sind nur Zahlungsmittel in Euro.

GÅter in Geldeswert sind alle GÅter, denen vom Markt ein in Geld ausdrÅck-
barer Wert beigemessen wird. Dass der Begriff „wiederkehrende BezÅge“ die-
sen weiten Inhalt hat, wird durch § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. b EStG best!tigt. Da-
nach z!hlen auch „sonstige Vorteile“, die wiederkehrend anfallen, zu den Be-
zÅgen i. S. d. zitierten Vorschrift. Als Formen wiederkehrender BezÅge kommen
hiernach insbesondere in Betracht:

" $bertragung von Sachen und Rechten an den Empf!nger dieser BezÅge
einschließlich von Geld in ausl!ndischer W!hrung;

" Nutzung von Sachen und Rechten (z. B. einer Wohnung);

" Befreiung von Verbindlichkeiten, z. B. im Rahmen eines WirtschaftsÅberlas-
sungsvertrages2 oder eines VermÇgensÅbergabevertrages;3

" Dienstleistungen.4

Besonders h!ufig kommen Geld- und SachbezÅge als Versorgungsleistungen
vor, die Åblicherweise in $bergabevertr!gen vereinbart werden (vgl.
Rz. 146 ff.). Ein Beispiel fÅr wiederkehrende SachbezÅge bilden ferner ZuschÅs-
se, die wiederholt durch $bereignung von Wertpapieren gew!hrt werden.5
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1 Herrmann/Heuer/Raupach, § 8 EStG, Anm. 25.

2 Vgl. BFH, Urteil vom 18.2.1993, IV R 50/92, BStBl 1993 II S. 548 und Rz. 496 ff.

3 Vgl. hierzu im Einzelnen Rz. 27 und Rz. 501 ff.

4 Zur Frage, ob eigene Dienstleistungen Gegenstand einer dauernden Last im Rahmen eines Ver-
mÇgensÅbergabevertrages sein kÇnnen, vgl. Rz. 40, 503.

5 RFH, Urteil vom 6.2.1941, RStBl 1941 S. 418.
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Bei der Besteuerung von SachbezÅgen ist es oft schwierig, deren Wert zu er-
mitteln. Ist ein Einzelnachweis nicht gefÅhrt, muss der Wert gesch!tzt werden
(§ 162 AO). Die Sch!tzung muss den Åblichen Endpreisen am Abgabeort (§ 8
Abs. 2 EStG) so weit wie mÇglich nahe kommen. Nach Auffassung des BFH ist
diese Voraussetzung bei den Werten der SachbezV erfÅllt. Deshalb sind grund-
s!tzlich die Betr!ge anzusetzen, die sich nach der SachbezV in der fÅr den je-
weiligen Veranlagungszeitraum geltenden Fassung ergeben.1 Im Zusammen-
hang mit landwirtschaftlichen HofÅbergabevertr!gen kann ein Abschlag von
diesen Werten nicht damit begrÅndet werden, Landwirte bestritten die Ver-
pflegung teilweise aus dem eigenen Betrieb. Ausnahmen von den Werten der
SachbezV sind nur zul!ssig, wenn sie aufgrund von Besonderheiten des Einzel-
falls zu einer offensichtlich unrichtigen Besteuerung fÅhren wÅrden.2 Die Leis-
tungen einer Pflegekraft sind i. d. R. in HÇhe der dem Verpflichteten entstande-
nen Aufwendungen anzusetzen, wenn dem Berechtigten, h!tte er die Pfle-
gekraft selbst angestellt, vermutlich gleich hoher Aufwand entstanden w!re.

bb) Eigene Dienstleistungen

Auch Dienstleistungen sind GÅter in Geldeswert und kÇnnen daher wiederkeh-
rende BezÅge i. S. d. § 22 Nr. 1 EStG sein. Unseres Erachtens z!hlen – isoliert be-
trachtet – auch wiederkehrende persÇnliche Dienstleistungen des Verpflichte-
ten zu den Einnahmen i. S. d. § 22 Nr. 1 EStG, soweit es sich nicht um eine Ver-
mÇgensumschichtung handelt. Dem Verpflichteten entstehen zwar mit den
Dienstleistungen keine Aufwendungen; dem Empf!nger dieser Leistungen flie-
ßen aber GÅter in Geldeswert zu.

Allerdings dÅrften sich in der Praxis keine Schwierigkeiten ergeben, denn per-
sÇnliche Dienstleistungen werden im Regelfall im Rahmen von VermÇgens-
Åbergabevertr!gen zur Regelung der vorweggenommenen Erbfolge vereinbart.
Bei VermÇgensÅbergabevertr!gen besteht jedoch zwischen dem Sonderaus-
gabenabzug beim Verpflichteten und der Erfassung der sonstigen BezÅge
beim Berechtigten ein Korrespondenzprinzip. Das heißt, Versorgungsleistun-
gen sind beim Berechtigten als EinkÅnfte aus wiederkehrenden BezÅgen nach
§ 22 Nr. 1a EStG nur zu versteuern, soweit der Verpflichtete zum Abzug der
Leistungen als Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG berechtigt ist (vgl.
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1 BFH, Urteil vom 21.6.1989, X R 13/85, BStBl 1989 II S. 786.

2 BFH, Urteil vom 21.6.1989, X R 13/85, BStBl 1989 II S. 786 sowie Urteil vom 18.12.1990, X R
151/88, BStBl 1991 II S. 354.
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hierzu Rz. 503). Dies gilt sowohl dem Grunde als auch der HÇhe nach.1 Da ein
Sonderausgabenabzug mangels Aufwendungen nicht in Betracht kommt, un-
terbleibt auch die Besteuerung. Ab 2008 hat der Gesetzgeber dieses Korres-
pondenzprinzip auch ausdrÅcklich im Gesetz verankert, indem in § 22 Nr. 1b
EStG bestimmt wurde, dass EinkÅnfte aus Versorgungsleistungen zu den sons-
tigen EinkÅnften gehÇren, soweit sie beim Zahlungsverpflichteten nach § 10
Abs. 1 Nr. 1a EStG abgezogen werden kÇnnen.

(Einstweilen frei)

f) Abgrenzung wiederkehrender BezÅge von der VermÇgensumschichtung

aa) Abgrenzung gegen Ratenzahlungen

Nach allgemeiner Ansicht gehÇren diejenigen Betr!ge nicht zu den wiederkeh-
renden BezÅgen, die Raten darstellen.2 Wird ein Anspruch in Teilbetr!gen er-
fÅllt, was besonders h!ufig bei KaufpreisansprÅchen, DarlehensrÅckzahlungen
und erbrechtlichen AnsprÅchen vorkommt, rechtfertigt diese Zahlungsweise
wegen der darin enthaltenen VermÇgensumschichtung nicht, bei dem Emp-
f!nger vom Tilgungsanteil Einkommensteuer zu erheben.

Abgesehen von einem mÇglicherweise zu versteuernden Ver!ußerungsgewinn
(§ 4, § 5, § 17, § 20 Abs. 2, § 22 Nr. 2 i.V. m. § 23 EStG) haben in allen F!llen von
Ratenzahlungen lediglich die Zinsanteile als Einnahmen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 5
oder 7 EStG Einfluss auf die HÇhe des Einkommens des Empf!ngers.3 Entweder
erhÇhen sie dessen betrieblichen Gewinn oder sie fließen ihm außerhalb des
Betriebes zu und sind dann Einnahmen aus KapitalvermÇgen i. S. d. § 20 Abs. 1
Nr. 7 EStG.

Wegen der gleich bleibenden HÇhe der Zahlungen und des infolgedessen
exakt bestimmbaren Anspruchs sind Zeitrenten frÅher regelm!ßig wie Raten-
zahlungen beurteilt worden. FÅr die Annahme einer Zeitrente gegenÅber Ra-
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1 BFH, Urteil vom 26.7.1995, X R 113/93, BStBl 1996 II S. 157, und Beschluss GrS vom 12.5.2003,
GrS 1/00, BStBl 2004 II S. 95.

2 Vgl. z. B. RFH, Urteile vom 7.5.1930, RStBl 1930 S. 578 und vom 27.1.1944, RStBl 1944 S. 363;
BFH, Urteile vom 24.4.1970, VI R 212/69, BStBl 1970 II S. 541; vom 20.7.1971, VIII 24/65,
BStBl 1972 II S. 170 und vom 12.11.1985, IX R 2/82, BStBl 1986 II S. 261.

3 BFH, Urteil vom 26.11.1992, X R 187/87, BStBl 1993 II S. 298.
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ten war ausschlaggebend, ob die Leistungen mit einem Wagnis behaftet wa-
ren.1 Nach der neueren Rechtsprechung wird die Unterscheidung jedoch man-
gels steuerlicher Auswirkung nicht mehr vorgenommen.2

bb) Abgrenzung der anl!sslich von Ver!ußerungsvorg!ngen vereinbarten
wiederkehrenden BezÅge von den VermÇgensumschichtungen

Das Problem, die Besteuerung von VermÇgensumschichtungen zu vermeiden,
wenn wiederkehrenden Leistungen eine Gegenleistung gegenÅbersteht, be-
trifft betriebliche wie außerbetriebliche Ver!ußerungsvorg!nge gegen wieder-
kehrende BezÅge. FÅr den betrieblichen Bereich vgl. hierzu Rz. 611 ff. FÅr au-
ßerbetriebliche Leibrenten wurde die Frage seit 1955 durch die gesetzliche Fik-
tion geregelt, dass nur der sog. Ertragsanteil zu den Einnahmen i. S. d. § 22
Nr. 1 EStG gehÇrt. Als LÇsung fÅr die verbleibenden F!lle außerbetrieblicher
Ver!ußerungsvorg!nge, d. h. bei der HÇhe nach schwankenden Leistungen,
hatte die Rechtsprechung die Verrechnung des Wertes der Leistungen mit
dem Wert der Gegenleistung entwickelt (vgl. Rz. 528).

In seiner neueren Rechtsprechung hat der BFH jedoch auch die Ver!ußerungs-
leibrenten und die schwankenden wiederkehrenden BezÅge im Zusammen-
hang mit einer VermÇgensÅbertragung den Kaufpreisraten gleichgestellt und
von Beginn an in einen Zins- und in einen Tilgungsanteil zerlegt.3 Vgl. hierzu
im Einzelnen Rz. 556 ff.

(Einstweilen frei)

3. Bedeutung der wiederkehrenden Leistungsform fÅr die
Steuerbarkeit der BezÅge

a) Rechtsauffassung von 1920 bis 1994

Der Wortlaut des § 22 Nr. 1 EStG l!sst klar erkennen, dass die Wiederkehr der
BezÅge das Merkmal darstellt, an das die Besteuerung nach dieser Vorschrift
angeknÅpft worden ist. Werden Leistungen wiederkehrend bezogen, sind sie
hiernach auch zu besteuern, wenn die Steuerpflicht bei Leistung in einem Be-
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1 RFH, Urteil vom 23.5.1933, RStBl 1933 S. 663; vom 8.1.1941, StuW 1941 Nr. 146 und vom
19.2.1936, RStBl 1936 S. 768; BFH, Urteil vom 12.6.1968, IV 254/62, BStBl 1968 II S. 653.

2 BFH, Urteil vom 19.5.1992, VIII R 37/90, BFH/NV 1993 S. 87; vom 26.11.1992, X R 187/87, BStBl
1993 II S. 298; vom 23.2.1994, X R 123/92, BStBl 1994 II S. 690 und vom 31.8.1994, X R 44/93,
BStBl 1996 II S. 676.

3 BFH, Urteile vom 27.2.1992, X R 136/88, X R 139/88, BStBl 1992 II S. 609, 612; vom 26.11.1992,
X R 187/87, BStBl 1993 II S. 298 und vom 9.2.1994, IX R 110/90, BStBl 1995 II S. 47.
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trag nicht bestanden h!tte. Der RFH hat die Vorschrift, die in !hnlicher Form
schon in § 13 Nr. 2 EStG 1920 enthalten war, in st!ndiger Rechtsprechung so
interpretiert.1 Außer auf den Wortlaut hat er sich dabei auf die Entstehungs-
geschichte der Bestimmung gestÅtzt. Der BFH hat bis in die 1990er Jahre an
dieser Auslegung festgehalten.2 Die Verwaltung3 und die h. M. im Schrifttum
hatten die dargestellte Rechtslage nicht angezweifelt. Allerdings war die ge-
setzliche Regelung, nach der die BezÅge allein wegen ihrer Wiederkehr der Ein-
kommensteuer unterworfen werden, auf Kritik gestoßen.4

b) Aufgabe des bisherigen Grundsatzes durch den BFH im Jahr 1994

Der VIII. Senat des BFH hat die Geltung des Grundsatzes, dass wiederkehrende
BezÅge allein wegen der Wiederkehr der Leistungen der Einkommensteuer zu
unterwerfen sind, in einem Urteil vom 25.10.1994 verneint.5 Er hat dement-
sprechend die Erfassung von Schadensersatzrenten nach § 22 Nr. 1 EStG auf
die F!lle beschr!nkt, in denen Ersatz fÅr weggefallene steuerbare EinkÅnfte
geleistet wird. Bei Schadensersatzrenten, die dem Ausgleich vermehrter Be-
dÅrfnisse eines Verletzten dienen (§ 843 Abs. 1 BGB), fehlt diese Vorausset-
zung. Sie sind deshalb in dem zitierten Urteil fÅr nicht steuerbar erkl!rt wor-
den. Der X. Senat des BFH hat sich dem Urteil des VIII. Senats angeschlossen.6

Das Gleiche gilt fÅr die Verwaltung, die aus der neueren BFH-Rechtsprechung
gefolgert hat, dass auch Schmerzensgeldrenten nicht steuerbar sind.7

Die Entscheidung des VIII. Senats vom 25.10.1994 ist auf die folgenden drei
GrÅnde gestÅtzt worden:

" Zum Ausgleich vermehrter BedÅrfnisse gezahlte Entsch!digungen erhÇhen
die finanzielle Leistungsf!higkeit nicht. Wirtschaftlich betrachtet, handelt
es sich dabei nur um „durchlaufende Gelder“.

" Aus den normativen Grundaussagen des § 2 Abs. 1 EStG, die auch bei der
Auslegung des § 22 Nr. 1 EStG zu beachten sind, ergibt sich, dass grund-
s!tzlich nur die „erwirtschaftete“ finanzielle Leistungsf!higkeit von der Ein-
kommensteuer erfasst wird.
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1 So schon RFH, Urteil vom 3.12.1927, StuW 1928, Nr. 66; zuletzt Urteil vom 29.3.1944, RStBl
1944 S. 651.

2 Vgl. z. B. die Urteile vom 12.9.1985, VIII R 306/81, BStBl 1986 II S. 252 und vom 25.8.1987, IX R
98/82, BStBl 1988 II S. 344.

3 Vgl. z. B. OFD MÅnchen, VerfÅgung vom 10.9.1979, StEK § 22 Nr. 79.

4 Herrmann/Heuer/Raupach, § 22 EStG, Anm. 122 (frÅhere Fassung).

5 VIII R 79/91, BStBl 1995 II S. 121.

6 Urteil vom 14.12.1994, X R 106/92, BStBl 1995 II S. 410.

7 BMF, Schreiben vom 8.11.1995, BStBl 1995 I S. 705.
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" Da Schadensersatzleistungen als Einmalbetrag nicht der Einkommensteuer
unterliegen, sondern Vorg!nge der nicht steuerbaren VermÇgensebene be-
treffen, muss das Gleiche fÅr Schadensersatzleistungen in der Form wieder-
kehrender BezÅge gelten. Eine Besteuerung nur wegen der Form der BezÅ-
ge, also allein wegen der Wiederholung, steht im Widerspruch zu dem das
Einkommensteuerrecht rechtfertigenden und zugleich von Verfassungs we-
gen begrenzenden Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen
Leistungsf!higkeit.

c) Stellungnahme zu der neueren Rechtsprechung des BFH

Unseres Erachtens wird der Grundsatz der Besteuerung nach der finanziellen
Leistungsf!higkeit durch die neuere Rechtsprechung im Ergebnis in zutreffen-
der Weise interpretiert.1 Die Besteuerung nur wegen der wiederkehrenden
Leistungsform steht im Widerspruch zu dem Grundsatz der Besteuerung nach
der wirtschaftlichen Leistungsf!higkeit, solange gleichartige einmalige Leis-
tungen nicht der Einkommensteuer unterliegen. Auch wenn der Gesetzgeber
eine derartige Unterscheidung wohl offensichtlich gewollt – zumindest hin-
genommen hat – ist diese wirtschaftlich nicht gerechtfertigt.

Fraglich ist allerdings, ob dem BFH eine derart weitgehende Norminterpretati-
on zustand, oder ob er nicht vielmehr das BVerfG h!tte anrufen mÅssen, um
diesbezÅglich die Verfassungskonformit!t des § 22 Nr. 1 EStG ÅberprÅfen zu
lassen.

d) Tragweite der neueren BFH-Rechtsprechung

Zun!chst war es schwierig die Tragweite der ge!nderten Rechtsprechung zu
beurteilen, zumal die BegrÅndung des Urteils vom 25.10.1994 Åber den Leit-
satz hinausgeht. W!hrend dieser nur die Mehrbedarfsrenten i. S. d. § 843 Abs. 1
2. Alternative BGB betrifft, besagt die UrteilsbegrÅndung unter 1. c, der Senat
schr!nke seine zur Steuerbarkeit von Schadensersatzrenten vertretene Recht-
sprechung auf die F!lle ein, in denen Ersatz fÅr andere, bereits steuerbare Ein-
kÅnfte geleistet wird. Nach der UrteilsbegrÅndung entf!llt die Steuerbarkeit
somit auch fÅr die Unterhaltsersatzrenten, die im Falle der TÇtung eines Un-
terhaltspflichtigen zu zahlen sind (§ 844 Abs. 2 BGB), sowie fÅr Renten wegen
entgehender Dienstleistungen (§ 845 BGB). Die FinVerw hingegen hat diesbe-
zÅglich zun!chst an einer Besteuerung nach § 22 Nr. 1 EStG mit dem vollen Be-
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1 Soweit hierzu bis zur 12. Auflage die gegenteilige Auffassung vertreten worden ist, wird hieran
nicht mehr festgehalten.
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trag festgehalten, weil es in diesen F!llen bei dem fÅr Unterhaltsrenten in § 22
Nr. 1 Satz 2 EStG bestimmten Korrespondenzprinzip, wonach wiederkehrende
BezÅge beim Verpflichteten und beim Empf!nger einheitlich zu beurteilen
sind, bleibe.1 Mit Urteil vom 26.11.2008 hat der BFH dann allerdings entschie-
den, dass eine Schadensersatzrente nach § 844 Abs. 2 BGB, die den durch den
Tod des Ehegatten eingetretenen materiellen Unterhaltsschaden ausgleicht,
nicht der Einkommensteuer unterliegt.2 Der Besteuerungstatbestand des § 22
Nr. 1 EStG sei regelm!ßig nur dann erfÅllt, wenn die Leistungen andere steuer-
bare Einnahmen ersetzen wÅrden. Dies betreffe etwa F!lle, in denen der Ren-
tenbezug mit vom Zahlungsverpflichteten abziehbaren Leistungen korrespon-
diere (z. B. Realsplitting, dauernde Last) oder in denen die BezÅge einen Zins-
anteil enthalten wÅrden. Die Unterhaltsrente nach § 844 Abs. 2 BGB sei daher
nicht steuerbar. Sie sei zwar kein Unterhalt, sondern Schadensersatz. Dennoch
stÅtze sich der Anspruch des Gesch!digten unmittelbar auf unterhaltsrecht-
liche Regeln. Die Unterhaltsrente gleiche keine steuerbaren Einnahmen, son-
dern den vom GetÇteten geschuldeten fiktiven Unterhalt aus. Die HÇhe der
Unterhaltsrente richte sich danach, wie sich die Unterhaltsbeziehungen zwi-
schen dem Unterhaltsberechtigten und dem Unterhaltsverpflichteten fortent-
wickelt h!tten. Die Unterhaltsrente stelle lediglich die durch das Schadens-
ereignis entfallende wirtschaftliche Absicherung des Empf!ngers wieder her.
Sie sei nicht Ersatz fÅr entgangene oder entgehende Einnahmen i. S. d. Einkom-
mensteuergesetzes. Vgl. hierzu im Einzelnen Rz. 2371 ff. Die FinVerw hat sich
der Rechtsprechung mit BMF-Schreiben vom 15.7.20093 angeschlossen.

(Einstweilen frei)

III. Subsidi!re Bedeutung des § 22 Nr. 1 EStG
Die in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 EStG aufgez!hlten Einkunftsarten haben gegenÅber
den sonstigen EinkÅnften i. S. d. § 22 Nr. 1 EStG Vorrang. § 22 Nr. 1 EStG bringt
das klar zum Ausdruck, indem die Vorschrift bestimmt, dass diese nur als sons-
tige EinkÅnfte zu beurteilen sind, soweit sie nicht in eine der ersten sechs Ein-
kunftsarten fallen. GehÇren die zufließenden Betr!ge zu den in den §§ 13 bis
21 EStG genannten EinkÅnften, ist die wiederkehrende Zahlungsweise ohne
Bedeutung. Es gelten dann hinsichtlich der Frage, welche Einkunftsart betrof-
fen ist, die gleichen Regeln wie fÅr einmalige Leistungen. Insbesondere ist es
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EFG 2007 S. 1496.

3 BStBl 2009 I S. 836.
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dann nicht zul!ssig, bei Leibrenten nur den Ertragsanteil zu besteuern, da die
rechnerische Aufspaltung in Kapital- und Ertragsanteil nur fÅr Leibrenten vor-
gesehen ist, die zu den sonstigen EinkÅnften i. S. d. § 22 EStG z!hlen. Anderer-
seits ist bei allen wiederkehrenden Leistungen, die sich nicht in eine der ersten
sechs Einkunftsarten einordnen lassen, zu prÅfen, welche Rechtsfolgen sich
aus § 22 EStG ergeben. Regelm!ßig sind sie nach § 22 Nr. 1 EStG als Einnah-
men zu erfassen. Der Gesetzgeber hat es als gerechtfertigt angesehen, wieder-
kehrende BezÅge allein wegen ihrer Wiederkehr der Einkommensteuer zu un-
terwerfen, weil er der Meinung war, dass die wirtschaftliche Leistungsf!hig-
keit durch diese BezÅge verst!rkt wird.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Subsidi!re Bedeutung des § 22 Nr. 1 EStG

A ist Gewerbetreibender. Infolge eines schweren Verkehrsunfalls ist er schuldlos um
80 % in der Erwerbsf!higkeit gemindert. Er erh!lt deshalb von der Versicherung des
schuldigen Kraftfahrers viertelj!hrlich 5 000A als Ersatz fÅr den voraussichtlich ent-
gehenden Gewinn, und zwar bis zur Vollendung seines 65. Lebensjahres.

Die Zahlungen bilden eine Entsch!digung fÅr entgehende Betriebseinnahmen. Sie er-
hÇhen nach den §§ 24 Nr. 1a, 15 EStG den gewerblichen Gewinn. Dass die Entsch!di-
gung nicht in Form eines einmaligen Betrags, sondern wiederkehrend erfolgt, ist in-
sofern einkommensteuerlich unerheblich. Es kann auch dahingestellt bleiben, ob die
Merkmale einer Rente gegeben sind. Wegen der Frage, ob der Schadensersatz-
anspruch bei Gewinnermittlung nach § 5 EStG zu aktivieren ist und ob jeweils Ab-
grenzungsposten zu bilden sind vgl. Rz. 1064 f.

W!re A Landwirt oder freiberuflich t!tig, wÅrden die Zahlungen zu den EinkÅnften
aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 EStG) bzw. aus selbst!ndiger Arbeit (§ 18 EStG)
gehÇren. H!tte er den Unfall als Arbeitnehmer erlitten und erhielte er die Entsch!di-
gung als Ausgleich fÅr entgehenden Arbeitslohn, wÅrde sie im Rahmen der EinkÅnfte
aus § 19 EStG anfallen.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Subsidi!re Bedeutung des § 22 Nr. 1 EStG

B erh!lt seit der Vollendung seines 65. Lebensjahres neben seiner Sozialversiche-
rungsrente monatlich 200A aufgrund einer Versorgungszusage seines Arbeitgebers
(Betriebsrente).

Die Leistungen seines Arbeitgebers stellen nachtr!glichen Arbeitslohn dar, weil sie
nur im Hinblick auf das frÅhere Dienstverh!ltnis erfolgen (§§ 19, 24 Nr. 2 EStG).

Weitere typische Beispiele fÅr wiederkehrende BezÅge, die nicht sonstige Ein-
kÅnfte i. S. d. § 22 Nr. 1 EStG darstellen, bilden Zinsen sowie Miet- und Pacht-
einnahmen.

Zwischenzeitlich hat der BFH allerdings in der BegrÅndung seines Urteils vom
25.10.19941 aus § 2 Abs. 1 EStG abgeleitet, wiederkehrende BezÅge seien nur

III. Subsidi!re Bedeutung des § 22 Nr. 1 EStG
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steuerbar, wenn auch bei Zahlung in einem Betrag Steuerpflicht bestanden
h!tte (vgl. hierzu Rz. 57 ff.).

(Einstweilen frei)

IV. Korrespondenzprinzip
FÅr wiederkehrende Leistungen enthalten die Vorschriften des EStG in mehr-
facher Hinsicht eine Wechselwirkung zwischen der steuerlichen Behandlung
des Empf!ngers und derjenigen des Leistenden. Werden die wiederkehrenden
BezÅge beim Empf!nger als Teil seines Einkommens besteuert, sind diese Be-
tr!ge beim Leistenden in einer Reihe von F!llen steuermindernd zu berÅcksich-
tigen. Dieser gesetzlich verankerte Zusammenhang wird als Korrespondenz-
prinzip bezeichnet.1 In der Wechselwirkung kommt zum Ausdruck, dass die fi-
nanzielle Leistungsf!higkeit des Empf!ngers nach der Ansicht des Gesetz-
gebers durch das Zufließen der BezÅge gest!rkt wird, dass sich aber anderer-
seits die des Leistenden entsprechend verringert. Die erw!hnte korrespondie-
rende Regelung sieht das EStG fÅr die folgenden drei Fallgruppen vor.

" Unentgeltliche VermÇgensÅbergabe gegen Versorgungsleistungen: Zwi-
schen dem Sonderausgabenabzug nach § 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG (ab 2015:
§ 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG) beim Verpflichteten und der Erfassung der sonsti-
gen BezÅge beim Berechtigten nach § 22 Nr. 1 EStG (2008 bis 2014: § 22
Nr. 1b EStG; ab 2015: § 22 Nr. 1a EStG) besteht ein Korrespondenzprinzip.
Das heißt, Versorgungsleistungen sind beim Berechtigten als EinkÅnfte aus
wiederkehrenden BezÅgen nach § 22 Nr. 1a EStG nur zu versteuern, soweit
der Verpflichtete zum Abzug der Leistungen als Sonderausgaben nach § 10
Abs. 1a Nr. 2 EStG berechtigt ist. Dies gilt sowohl dem Grunde als auch der
HÇhe nach.2 Insoweit liegt im Bereich des Rechtsinstituts des VermÇgens-
Åbergabevertrages eine Sondersituation vor, die sich mit der Unentgeltlich-
keit der VermÇgensÅbergabe begrÅndet. Weil der VermÇgensÅbernehmer
die EinkÅnfte aus dem zuvor Åbertragenen VermÇgen erzielt, sie aber letzt-
lich (zumindest teilweise) in Form der Versorgungsleistungen an den Ver-
mÇgensÅbergeber weiterleiten muss, bei dem sie damit die steuerliche
Leistungsf!higkeit erhÇhen, wird Åber den Sonderausgabenabzug verbun-
den mit der Besteuerung beim Empf!nger ein rechtstechnischer EinkÅnfte-
transfer geschaffen, der aus diesem Grund eine Korrespondenz bedingt.
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1 BFH, Urteil vom 19.10.1978, VIII R 9/77, BStBl 1979 II S. 133, mit Hinweis auf die amtliche Be-
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2 BFH, Urteil vom 26.7.1995, X R 113/93, BStBl 1996 II S. 157.
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Zum Teil wird in der Literatur die Auffassung vertreten, dass sich die Ab-
ziehbarkeit als Sonderausgaben ergibt, weil die wiederkehrenden BezÅge
gem!ß § 22 Nr. 1 EStG steuerpflichtig sind (aufgrund ihrer Wiederkehr).
Diese Argumentation erscheint u. E. jedoch nicht systemgerecht – zumal
der BFH es inzwischen ablehnt, EinkÅnfte i. S. d. § 22 Nr. 1 EStG allein auf-
grund ihrer Wiederkehr anzunehmen1 – und wird vom GrS in seinem Be-
schluss vom 12.5.20032 auch abgelehnt. Bei der VermÇgensÅbergabe ist
die Argumentationskette genau andersherum. Dies wird ab 2008 auch aus
dem Gesetz deutlich, indem der Gesetzgeber in § 22 Nr. 1b EStG geregelt
hat, dass (nur) EinkÅnfte aus Versorgungsleistungen zu den sonstigen Ein-
kÅnften gehÇren, soweit sie nach § 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG vom Geber abge-
zogen werden kÇnnen. Der Gesetzgeber hat diese Regelung seit 2011 noch-
mals pr!zisiert, wonach Versorgungsleistungen gem. § 22 Nr. 1b EStG (seit
2015: § 22 Nr. 1a EStG) vorliegen, soweit fÅr diese die Voraussetzungen fÅr
den Sonderausgabenabzug erfÅllt sind. Auf die tats!chliche Inanspruch-
nahme oder eine steuerliche Auswirkung durch den Sonderausgabenabzug
kommt es dabei nicht an.

Ist die VermÇgensÅbertragung gegen wiederkehrende Leistungen hingegen
als entgeltlicher Ver!ußerungsvorgang zu beurteilen (zur Abgrenzung ge-
genÅber der unentgeltlichen VermÇgensÅbergabe vgl. Rz. 541), besteht kei-
ne Korrespondenz zwischen Abziehbarkeit beim Leistenden und Besteue-
rung beim Empf!nger.

" Das EStG sieht ferner grunds!tzlich eine Wechselwirkung zwischen der
Steuerpflicht beim Empf!nger und dem Abzug beim Leistenden hinsicht-
lich wiederkehrender Zuwendungen vor.3 Werden derartige Zuwendungen
freiwillig oder aufgrund einer freiwillig begrÅndeten Rechtspflicht oder ei-
ner gesetzlich unterhaltsberechtigten Person gew!hrt, sind die Zuwendun-
gen dem Empf!nger nicht zuzurechnen (§ 22 Nr. 1 Satz 2 EStG). Anderer-
seits kann der Leistende sie nicht abziehen (§ 12 Nr. 2 EStG). Der Zweck die-
ser schon im EStG 1920 enthaltenen Regelung besteht darin, eine doppelte
steuerliche Belastung zu vermeiden, zu der es kommen wÅrde, wenn die
Zuwendungen beim Empf!nger besteuert wurden, obwohl sie beim Leis-
tenden nicht abgezogen werden durften. Da derartige Zahlungen auch in
anderen L!ndern regelm!ßig nicht steuermindernd berÅcksichtigt werden
kÇnnen, gilt die Korrespondenz seit dem VZ 2009 unabh!ngig davon, ob

IV. Korrespondenzprinzip

75

1 BFH, Urteil vom 25.10.1994, VIII R 79/91, BStBl 1995 II S. 121.
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der Leistende unbeschr!nkt einkommen- oder kÇrperschaftsteuerpflichtig
ist. Das Tatbestandsmerkmal der unbeschr!nkten Einkommensteuerpflicht
oder unbeschr!nkten KÇrperschaftsteuerpflicht des Leistenden war bis ein-
schließlich VZ 2008 zus!tzlich erforderlich, um die Zurechnung beim Emp-
f!nger zu verhindern.1 Durch die &nderung sind europarechtliche Bedenken
gegen den Ausschluss von nicht unbeschr!nkt Steuerpflichtigen beseitigt
worden.2

Die korrespondierende Wirkung erstreckt sich auch auf F!lle, in denen frei-
willig wiederkehrende Zuwendungen Betriebsausgaben einer (unbe-
schr!nkt kÇrperschaftsteuerpflichtigen) KÇrperschaft sind. Zwar ist § 12
Nr. 2 EStG auf KÇrperschaften nicht anwendbar, das Abzugsverbot ergibt
sich jedoch aus § 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG. Nach dieser Vorschrift dÅrfen Ge-
schenke, d. h. unentgeltliche Zuwendungen, den Gewinn grunds!tzlich
nicht mindern. Ausnahmen gelten nur fÅr Geschenke an Arbeitnehmer und
fÅr Geschenke, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Wirt-
schaftsjahr je Empf!nger insgesamt 35A nicht Åbersteigen. Infolge dieser
Regelung dÅrfte fÅr die Anwendung des vor der EinfÅhrung des § 4 Abs. 5
Nr. 1 EStG ergangenen umstrittenen BFH-Urteils vom 27.11.1959,3 wonach
wiederkehrende Zuwendungen in derartigen F!llen zu besteuern waren,
kein Raum mehr sein.

" Schließlich gehÇren Unterhaltsleistungen nur zu den Einnahmen i. S. d. § 22
Nr. 1a EStG, soweit fÅr diese die Voraussetzungen des § 10 Abs. 1a Nr. 1
EStG beim Leistenden erfÅllt sind (sog. Realsplitting).

(Einstweilen frei)

V. Nicht steuerbare Zuwendungen i. S. d.
§ 12 Nr. 2 EStG

1. Grenzen der Wechselwirkung zwischen § 12 Nr. 2 EStG und
§ 22 Nr. 1 EStG

Werden wiederkehrende BezÅge freiwillig oder aufgrund einer freiwillig be-
grÅndeten Rechtspflicht oder einer gesetzlich unterhaltsberechtigten Person
gew!hrt, so sind sie nach § 22 Nr. 1 Satz 2 Halbsatz 1 EStG grunds!tzlich nicht
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3 VI 172/59 U, BStBl 1960 III S. 65.
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dem Empf!nger zuzurechnen. Die Vorschrift korrespondiert damit im Wesent-
lichen mit § 12 Nr. 2 EStG. Danach werden freiwillige Zuwendungen, Zuwen-
dungen aufgrund einer freiwillig begrÅndeten Rechtspflicht und Zuwendun-
gen an eine gegenÅber dem Steuerpflichtigen oder seinem Ehegatten gesetz-
lich unterhaltsberechtigte Person oder deren Ehegatten beim Verpflichteten
vom Abzug (Betriebsausgaben, Werbungskosten, Sonderausgaben) aus-
geschlossen, auch wenn diese Zuwendungen auf einer besonderen Verein-
barung beruhen. Vgl. insoweit auch die AusfÅhrungen zum Korrespondenz-
prinzip in Rz. 76.

Allerdings sind die Vorschriften des § 12 Nr. 2 EStG und des § 22 Nr. 1 EStG in
ihrem Wortlaut nicht genau aufeinander abgestimmt. W!hrend § 12 Nr. 2
EStG den Abzug von „Zuwendungen“ (vgl. Rz. 86 ff.) ausschließt, betrifft die
Befreiung nach § 22 Nr. 1 Satz 2 EStG weitergehend „BezÅge“, d. h. s!mtliche
Einnahmen i. S. d. § 8 EStG. Dem Grundgedanken der beiden Bestimmungen
entsprechend, bleiben jedoch beim Empf!nger auch nur „Zuwendungen“ steu-
erfrei.1

Dass wiederkehrende Zuwendungen dem Empf!nger nicht zugerechnet wer-
den, setzte bis einschließlich zum Veranlagungszeitraum 2008 unbeschr!nkte
Einkommensteuerpflicht oder – von Ausnahmen abgesehen – unbeschr!nkte
KÇrperschaftsteuerpflicht des Leistenden voraus. War diese Voraussetzung
nicht erfÅllt, ergab sich aus § 22 Nr. 1 Satz 2 EStG durch Umkehrschluss, dass
die Zuwendungen beim Empf!nger zu besteuern waren. Ab dem Veranla-
gungszeitraum 2009 hat der Gesetzgeber wegen europarechtlicher Bedenken
auf das Tatbestandsmerkmal der unbeschr!nkten Einkommensteuerpflicht
oder der unbeschr!nkten KÇrperschaftsteuerpflicht verzichtet (vgl. hierzu auch
Rz. 76).

Handelt es sich um Unterhaltsleistungen geschiedener oder dauernd getrennt
lebender Ehegatten oder Lebenspartner, kommt es allerdings auch in Veranla-
gungszeitr!umen vor 2009 nicht zur Zurechnung beim Empf!nger der Unter-
haltsleistungen, wenn die Unterhaltsleistungen von einem nicht unbeschr!nkt
einkommensteuerpflichtigen Geber erbracht werden. In diesem Fall greift § 22
Nr. 1 Satz 2 EStG zwar nicht, so dass § 22 Nr. 1 Satz 1 EStG wieder zum Zuge
kommen kÇnnte, der dem Empf!nger die Unterhaltsleistungen steuerlich zu-
rechnet. Der BFH hat allerdings mit Urteil vom 31.3.20042 entschieden, dass
§ 22 Nr. 1a EStG als Spezialvorschrift fÅr s!mtliche Unterhaltsleistungen, die

V. Nicht steuerbare Zuwendungen i. S. d. § 12 Nr. 2 EStG
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ein unbeschr!nkt einkommensteuerpflichtiger Ehegatte von seinem geschie-
denen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten bezieht, eine Sperrwirkung
entfaltet und die allgemeine Regelung zur Versteuerung wiederkehrender Be-
zÅge in § 22 Nr. 1 Satz 1 EStG insoweit verdr!ngt (vgl. hierzu auch Rz. 2423 ff.).

(Einstweilen frei)

2. Zuwendungen

Zuwendungen sind geldwerte Leistungen, die nach der herrschenden Meinung
unentgeltlich, d. h. ohne Gegenleistung zufließen.1

Stehen die wiederkehrenden Leistungen daher im Zusammenhang mit einer
(teil-)entgeltlichen VermÇgensÅbertragung (vgl. hierzu im Einzelnen
Rz. 526 ff.), handelt es sich grunds!tzlich nicht um Zuwendungen. Ist aller-
dings der Kapital- oder Barwert der wiederkehrenden Leistungen hÇher als der
Wert des Åbertragenen VermÇgens, ist Entgeltlichkeit nur in HÇhe des ange-
messenen Kaufpreises anzunehmen. In diesem Fall ist der Åbersteigende Be-
trag eine Zuwendung i. S. d. § 12 Nr. 2 EStG. Ist der Kapital- oder Barwert der
wiederkehrenden Leistungen mehr als doppelt so hoch wie der Wert des Åber-
tragenen VermÇgens, liegt nach Auffassung der FinVerw insgesamt eine Zu-
wendung i. S. d. § 12 Nr. 2 EStG vor.2

Werden im Rahmen einer VermÇgensÅbergabe im Wege der vorweggenom-
menen Erbfolge wiederkehrende Leistungen vereinbart und liegen die Voraus-
setzungen einer unentgeltlichen VermÇgensÅbergabe gegen Versorgungsleis-
tungen vor (vgl. hierzu im Einzelnen Rz. 146 ff.), handelt es sich bei den verein-
barten Versorgungsleistungen nicht um Zuwendungen, sondern um den
Transfer von EinkÅnften.

(Einstweilen frei)

3. Freiwillige Zuwendungen

Freiwillig ist eine Zuwendung, wenn sie ausschließlich auf einer Willensent-
scheidung des Steuerpflichtigen beruht und er diese Entscheidung auch h!tte
unterlassen kÇnnen. Der Entscheidung darf folglich keine gesetzliche oder ver-
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2 BMF, Schreiben vom 11.3.2010, BStBl 2010 I S. 227, Rz. 66.
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tragliche Verpflichtung, keine behÇrdliche Anordnung und keine rechtsver-
bindliche Anordnung eines Dritten (z. B. ein Testament) zugrunde liegen.1

Ob Zuwendungen freiwillig gew!hrt werden, kann schwierig zu beurteilen
sein. In vielen F!llen muss durch Auslegung gekl!rt werden, ob der Empf!nger
die Leistungen aufgrund eines Rechtsanspruchs erh!lt.

Fallen freiwillig wiederkehrende BezÅge im Rahmen einer der ersten sechs Ein-
kunftsarten an (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 EStG), sind sie steuerlich wie wiederkeh-
rende BezÅge zu behandeln, die auf einer wirksamen rechtlichen Verpflich-
tung beruhen. Dass freiwillige wiederkehrende BezÅge zu einer dieser Ein-
kunftsarten gehÇren, kommt allerdings nicht h!ufig vor.

(Einstweilen frei)

4. Freiwillig begrÅndete Rechtspflicht

Zuwendungen beruhen z. B. auf einer freiwillig begrÅndeten Rechtspflicht,
wenn sie durch einen rechtsverbindlichen Vertrag zwischen Empf!nger und
Leistendem vereinbart worden sind.

Unter welchen Voraussetzungen eine Rechtspflicht als freiwillig begrÅndet an-
gesehen werden muss, ist nicht hinreichend gekl!rt. Sicher ist allerdings, dass
nur Rechtspflichten in Betracht kommen, die auf einem Rechtsgesch!ft beru-
hen. Rechtspflichten, die sich aus gesetzlichen Vorschriften ergeben, entstehen
nicht freiwillig. Auch wenn eine gesetzliche Verpflichtung, Schadenersatz zu
leisten, auf eine einmalige Leistung gerichtet war und dann aufgrund eines
Vergleichs zu einer Rentenverpflichtung wird, beruht Letztere u. E. nicht auf ei-
ner freiwillig begrÅndeten Rechtspflicht.2 Der Vergleich wird zwar freiwillig ab-
geschlossen; die damit beabsichtigte &nderung der Zahlungsweise rechtfertigt
es aber nicht, die Verpflichtung, die ihrem Wesen nach weiterhin den gesetz-
lich angeordneten Schadensersatz zum Gegenstand hat, als freiwillig begrÅn-
det anzusehen.

(Einstweilen frei)
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2 Gl. A. Kirchhof/SÇhn/Mellinghoff, § 12 EStG, Rz. C 46.
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5. Zuwendungen an eine unterhaltsberechtigte Person

a) Abgrenzung des betroffenen Personenkreises

Die Rechtswirkungen von § 12 Nr. 2 und § 22 Nr. 1 Satz 2 EStG betreffen nach
dem Wortlaut des Gesetzes Zuwendungen an s!mtliche Personen, die kraft
Gesetzes Unterhaltsleistungen verlangen kÇnnen. Nach allgemeiner Ansicht
ist jedoch regelm!ßig nur derjenige gesetzlich unterhaltsberechtigt i. S. dieser
Vorschrift, dessen Unterhaltsanspruch sich aus dem Familienrecht ergibt. § 12
Nr. 2 und § 22 Nr. 1 Satz 2 EStG sind daher nicht anwendbar, wenn die Unter-
haltsleistungen als Schadenersatz nach § 843 Abs. 2 oder nach § 844 Abs. 2
BGB erfolgen und der Gesch!digte gegen den Sch!diger keinen familienrecht-
lichen Unterhaltsanspruch hat.1 Nach § 843 Abs. 2 BGB ist eine Geldrente we-
gen Verletzung des KÇrpers oder der Gesundheit zu zahlen. In den F!llen des
§ 844 Abs. 2 BGB werden die BezÅge gezahlt, weil der Sch!diger den Tod des
Unterhaltsverpflichteten schuldhaft verursacht und damit dem Gesch!digten
UnterhaltsansprÅche entzogen hat.

Dies hatte frÅher grunds!tzlich zur Folge, dass der Zahlungsverpflichtete die
Unterhaltsleistungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG als Sonderausgaben steuer-
mindernd geltend machen konnte. Hinsichtlich der Besteuerung beim Emp-
f!nger hatte sich der BFH zwar mit Urteil vom 25.10.19942 gegen eine Besteue-
rung ausgesprochen; dem hatte sich die FinVerw jedoch nicht angeschlossen.
Ab dem Veranlagungszeitraum 2008 ist der Abzug als Sonderausgaben aller-
dings entfallen, weil der Gesetzgeber den Anwendungsbereich des § 10 Abs. 1
Nr. 1a EStG (ab 2015: § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG) auf Versorgungsleistungen im
Zusammenhang mit unentgeltlichen VermÇgensÅbergaben im Wege der vor-
weggenommenen Erbfolge eingeschr!nkt hat. Gleiches gilt fÅr die Steuer-
pflicht beim Empf!nger nach § 22 Nr. 1 Satz 1 EStG. Denn die FinVerw hat sich
mit BMF-Schreiben vom 15.7.20093 der Auffassung des BFH4 angeschlossen
und ihren Nichtanwendungserlass5 zum BFH-Urteil vom 25.10.1994 aufgeho-
ben.
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BBEEIISSPPIIEELL:: P Abgrenzung Schadenslast – Unterhaltsrente

A, der schuldhaft den Tod seines Arbeitskollegen B verursacht hat, ist verurteilt, der
Ehefrau des GetÇteten monatlich 1 000A zu zahlen. Er hat diese Verpflichtung w!h-
rend des gesamten Veranlagungszeitraums 2006 erfÅllt.

Bei der Ermittlung des Einkommens des A sind die Zahlungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 1a
EStG in voller HÇhe als Sonderausgaben zu berÅcksichtigen. Eine Leibrente liegt nicht
vor, da ein Rentenstammrecht fehlt.1 Die Zahlungen stellen zwar Zuwendungen dar,
weil ihnen keine Gegenleistung gegenÅbersteht, und die Ehefrau des GetÇteten hat
einen gesetzlichen Unterhaltsanspruch gegen A; § 12 Nr. 2 EStG schließt jedoch den
Abzug der Aufwendungen nicht aus, weil sich der Anspruch nicht auf familienrecht-
liche Vorschriften stÅtzt. Aufgrund der Verurteilung des A beruht die Zahlung auf ei-
nem besonderen Verpflichtungsgrund; sie ist weder freiwillig noch beruht sie auf ei-
nem freiwilligen Rechtsgrund. Ab dem VZ 2008 entf!llt allerdings der Sonderaus-
gabenabzug, weil die Vorschrift des § 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG auf Versorgungsleistun-
gen eingeschr!nkt worden ist.

B hat im Jahr 2006 12 · 1 000A = 12 000A Einnahmen bezogen. Nach neuerer
Rechtslage sind diese nicht mehr steuerpflichtig, da neben dem BFH2 auch die
FinVerw3 sich gegen eine Besteuerung ausgesprochen hat.

Gesetzlich unterhaltsberechtigt i. S. d. § 12 Nr. 2 und § 22 Nr. 1 Satz 2 EStG ist
nicht nur, wer tats!chlich als Gl!ubiger Unterhaltsleistungen verlangen kann.
Abweichend vom bÅrgerlichen Recht genÅgt es fÅr die Anwendung dieser Be-
stimmungen, dass Geber und Empf!nger der Zuwendungen zu dem Kreis von
Personen gehÇren, zwischen denen ein gesetzlicher Unterhaltsanspruch fami-
lienrechtlicher Art mÇglich ist.4 Diese Auslegung des Gesetzes berÅcksichtigt
am besten den Grundgedanken des § 12 Nr. 2 EStG, dass Zuwendungen an be-
sonders nahe stehende Personen Aufwendungen fÅr die private Lebenshal-
tung darstellen. Solche Zuwendungen sind deshalb beim Leistenden auch
nicht abziehbar und dementsprechend vom Empf!nger nicht zu versteuern,
wenn es an einem Unterhaltsanspruch familienrechtlicher Art nur fehlt, weil
der Empf!nger nicht bedÅrftig ist (§ 1602 BGB) oder weil eine andere Person
vorrangig fÅr den Unterhalt zu sorgen hat (§§ 1606, 1608 BGB) oder weil die
gesetzliche Unterhaltspflicht durch eine vertragliche Regelung abbedungen
worden ist.5 Es ist daher unerheblich, ob die Zuwendungen den Betrag, der
kraft Gesetzes als Unterhalt geschuldet wird, Åbersteigen.

V. Nicht steuerbare Zuwendungen i. S. d. § 12 Nr. 2 EStG
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Allerdings hat die weite Auslegung des Begriffs „gesetzlich unterhaltsberech-
tigte Person“ ihre Bedeutung verloren, seit das Abzugsverbot des § 12 Nr. 2
EStG auch Zuwendungen aufgrund einer freiwillig begrÅndeten Rechtspflicht
umfasst. Wiederkehrende Zuwendungen an Personen, die einen gesetzlichen
Unterhaltsanspruch gegen den Leistenden haben kÇnnen, ihn aber nicht ha-
ben, weil sie nicht bedÅrftig sind, erfolgen entweder freiwillig oder sie beru-
hen auf einer freiwillig begrÅndeten Rechtspflicht und sind daher ebenso vom
Abzugsverbot betroffen.

Folgenden Personen kann ein familienrechtlicher Unterhaltsanspruch zuste-
hen:

" Verwandten in gerader Linie (§ 1601 BGB). Diese Vorschrift gilt auch fÅr
UnterhaltsansprÅche des nichtehelichen Kindes gegen den Vater oder des
Vaters eines solchen Kindes gegen das Kind;

" einem geschiedenen Ehegatten (§§ 1569 ff. BGB);

" einem getrennt lebenden Ehegatten (§ 1361 BGB);

" einem adoptierten Kind gegenÅber den Adoptiveltern (§§ 1754, 1601 BGB);

" der Mutter eines nichtehelichen Kindes gegen den Vater des Kindes fÅr
eine bestimmte Dauer (§ 1615l BGB) und umgekehrt, der Vater gegen die
Mutter, wenn er das Kind betreut;

" einem eingetragenen Lebenspartner (seit dem 1.8.2001; § 5 LPartG).

b) "bergang der Unterhaltsverpflichtung auf den Erben

Geht die Unterhaltsverpflichtung, die das Abzugsverbot des § 12 Nr. 2 EStG
auslÇste, auf den Erben des ursprÅnglich Verpflichteten Åber, darf auch er
nach h. M. die Rente oder dauernde Last nicht abziehen.1 Das gilt ohne RÅck-
sicht darauf, ob der Unterhaltsberechtigte auch gegenÅber dem Erben einen
familienrechtlichen Unterhaltsanspruch haben kann. Ist das nicht der Fall,
reicht also der auf dem Erbrecht beruhende Unterhaltsanspruch fÅr die Wei-
tergeltung des Abzugsverbots aus.2
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pach, § 12 EStG, Anm. 115 „Unterhaltspflicht nach Erbfall“; Kirchhof/SÇhn/Mellinghoff, § 12
EStG, Rz. C 55.
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c) Ausnahmeregelung fÅr dauernd getrennt lebende oder geschiedene
Ehegatten

Seit dem Veranlagungszeitraum 1979 ist das Abzugsverbot des § 12 Nr. 2 EStG
fÅr Zuwendungen an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen insofern
durchbrochen, als Unterhaltsleistungen an den dauernd getrennt lebenden
oder geschiedenen Ehegatten bis zum HÇchstbetrag von 13 805A j!hrlich als
Sonderausgaben abziehbar sind (§ 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG). Seit dem 19.7.2013
gilt dies aufgrund des Gesetzes zur &nderung des Einkommensteuergesetzes
in Umsetzung der Entscheidung des BVerfG vom 7.5.2013 auch fÅr dauernd
getrennt lebende oder geschiedene Lebenspartner (§ 2 Abs. 8 EStG). Zu den
Einzelheiten vgl. Rz. 2411 ff.

d) Zuwendungen des Ehegatten/Lebenspartners des gesetzlich
Unterhaltspflichtigen und Zuwendungen an den
Ehegatten/Lebenspartner des gesetzlich Unterhaltsberechtigten

Bis zum Jahr 1958 waren die § 12 Nr. 2 und § 22 Nr. 1 Satz 2 EStG aufeinander
abgestimmt. Im Steuer!nderungsgesetz 1958 wurde die Fassung des § 12
Nr. 2 EStG erg!nzt. Seitdem ist auch der Abzug von Zuwendungen ausdrÅck-
lich unterbunden, die der Ehegatte/Lebenspartner des gesetzlich Verpflichte-
ten der unterhaltsberechtigten Person zukommen l!sst. Das Gleiche gilt fÅr
Zuwendungen, mit denen der Verpflichtete nicht die gesetzlich unterhalts-
berechtigte Person, sondern deren Ehegatten/Lebenspartner bedenkt. Die ent-
sprechende Erg!nzung in § 22 Nr. 1 Satz 2 EStG ist seinerzeit unterblieben. Aus
dem Wortlaut des § 22 EStG ist die Steuerfreiheit der Zuwendungen in diesen
F!llen nicht direkt ableitbar. Sie ergibt sich aber aus analoger Anwendung des
§ 22 Nr. 1 Satz 2 EStG, die wegen des Zusammenhangs mit § 12 Nr. 2 EStG ge-
boten ist.1 Im $brigen ergibt sich in den erw!hnten F!llen ein Abzugsverbot
auch daraus, dass die Leistungen auf einer freiwillig begrÅndeten Rechtspflicht
beruhen.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Unterhaltsrente an die Schwiegereltern

A hat sich in einem notariell beurkundeten Vertrag verpflichtet, seiner Schwieger-
mutter auf Lebenszeit monatlich 200A zu zahlen.

Die Zahlungen sind nicht abziehbar (§ 12 Nr. 2 EStG), da die Empf!ngerin ihrer Toch-
ter gegenÅber unterhaltsberechtigt ist, A also an eine gegenÅber seinem Ehegatten
gesetzlich unterhaltsberechtigte Person leistet.

Die Schwiegermutter des A hat die empfangenen BezÅge in entsprechender Anwen-
dung des § 22 Nr. 1 Satz 2 EStG nicht zu versteuern.

V. Nicht steuerbare Zuwendungen i. S. d. § 12 Nr. 2 EStG
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BBEEIISSPPIIEELL:: P Unterhaltsrente an Stiefelternteil

B zahlt seinem Stiefvater aufgrund eines formgerechten Vertrages monatlich 200A,
die er auf dessen Lebenszeit zugesagt hat.

Die Zahlungen sind bei B nicht abziehbar (§ 12 Nr. 2 EStG), denn der Empf!nger ist
der Ehegatte einer B gegenÅber unterhaltsberechtigten Person, der Mutter des B.

Beim Stiefvater des B bleiben die zugeflossenen BezÅge steuerfrei.

(Einstweilen frei)

6. Bedeutung der unbeschr!nkten Steuerpflicht des
Leistenden (bis VZ 2008)

FÅr die Erfassung der Zuwendungen beim Empf!nger wegen Fehlens der un-
beschr!nkten Steuerpflicht des Leistenden ist es in VZ bis einschließlich 2008
gleichgÅltig, ob die Gelder, mit denen der Leistende die Zuwendungen bestrit-
ten hat, aus inl!ndischen EinkÅnften i. S. d. § 49 EStG herrÅhren oder ob die Zu-
wendungen aus im Inland nicht besteuerten Mitteln stammen.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Unterhaltsrente bei beschr!nkter Einkommensteuerpflicht des Leistenden

A hat im Jahr 2002 seiner in DÅsseldorf lebenden Schwester in einem notariell beur-
kundeten Vertrag freiwillig auf Lebenszeit eine monatlich zu zahlende Leibrente zu-
gesagt (F!lligkeit jeweils am 1. des Monats). Am 4.5.2006 verlegt A seinen Wohnsitz
nach Spanien. Nach seiner Wohnsitzverlegung leistet er die Zahlungen an seine
Schwester von Spanien aus. A ist im $brigen seit Jahren EigentÅmer eines großen
MietwohngrundstÅcks in KÇln. Seine EinkÅnfte erzielt er jedoch Åberwiegend in Spa-
nien.

FÅr A sind im Jahr 2006 zwei Veranlagungen durchzufÅhren. Bei der Veranlagung
aufgrund der unbeschr!nkten Steuerpflicht dÅrfen sich die bis zur Wohnsitzver-
legung gezahlten fÅnf Rentenzahlungen nicht als Sonderausgabe auswirken (§ 12
Nr. 2 EStG), da die Verpflichtung freiwillig begrÅndet worden ist. Andererseits blei-
ben die BezÅge bei der Schwester des A steuerfrei (§ 22 Nr. 1 Satz 2 EStG).

Bei der Veranlagung aufgrund der beschr!nkten Steuerpflicht bleibt A der Abzug der
nach der Wohnsitzverlegung erbrachten Rentenzahlungen nicht nur nach § 12 Nr. 2
EStG, sondern auch nach § 50 Abs. 1 Satz 3 EStG versagt. Die Schwester des A hat die
RentenbezÅge, die sie ab dem 1.6.2006 erh!lt, allerdings als Einnahmen nach § 22
Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG zu erkl!ren, weil A im Zeitpunkt des Zu-
fließens nicht mehr unbeschr!nkt steuerpflichtig ist. Die HÇhe des Ertragsanteils
richtet sich nach dem bei Beginn der Rente im Jahr 2002 vollendeten Lebensjahrs der
Schwester und nicht nach dem Alter zum Zeitpunkt der erstmaligen Steuerpflicht.

A kÇnnte die nach der Wohnsitzverlegung erbrachten Leibrentenzahlungen auch
dann nicht abziehen, wenn er sie aus den Mieteinnahmen des GrundstÅcks in KÇln
bestreiten wÅrde.
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Ab dem Veranlagungszeitraum 2009 entf!llt fÅr B die Besteuerung aufgrund der &n-
derung des § 22 Nr. 1 Satz 2 EStG durch das JStG 2009 vom 19.12.2008.1

FÅr ausl!ndische Studenten und SchÅler, die im Geltungsbereich des EStG
wohnen oder sich aufhalten und eine deutsche Hochschule oder andere Lehr-
anstalt besuchen, sieht die FinVerw in R 22.2 EStR eine Billigkeitsregelung vor.
Die von im Ausland ans!ssigen AngehÇrigen geleisteten Unterrichts-, Schul-
oder Studiengelder werden, soweit sie nicht schon nach DBA steuerfrei sind,
auch in VZ vor 2009 nicht zur Einkommensteuer herangezogen, wenn die
Empf!nger nur zu Zwecken ihrer Ausbildung oder Fortbildung in der Bundesre-
publik Deutschland wohnen oder sich aufhalten und auf die BezÅge Åberwie-
gend angewiesen sind. Entsprechendes gilt fÅr ausl!ndische Praktikanten.

(Einstweilen frei)

7. Ausnahme von der Steuerbefreiung nach
§ 22 Nr. 1 Satz 2 EStG

a) Grund fÅr die RÅckausnahme

Freiwillige oder aufgrund einer freiwillig begrÅndeten Rechtspflicht empfange-
ne Zuwendungen gehÇren dennoch ausnahmsweise zu den steuerpflichtigen
Einnahmen, wenn

" die BezÅge von der KÇrperschaft, Personenvereinigung oder VermÇgens-
masse außerhalb der ErfÅllung steuerbegÅnstigter Zwecke i. S. d. §§ 52 bis
54 AO gew!hrt werden oder

" es sich um BezÅge i. S. d. § 1 der Verordnung Åber die SteuerbegÅnstigung
von Stiftungen handelt, die an die Stelle von Familienfideikommissen ge-
treten sind, in der im BGBl Teil III, Gliederungsnummer 611-4-3, verÇffent-
lichten bereinigten Fassung.

" Seit dem VZ 2009 gilt dies unabh!ngig von der unbeschr!nkten KÇrper-
schaftsteuerpflicht, da es auch fÅr die Steuerbefreiung nach § 22 Nr. 1
Satz 2 EStG darauf nicht mehr ankommt (vgl. hierzu auch Rz. 76 und 81).
FÅr VZ vor 2008 war zudem erforderlich, dass der Leistende unbeschr!nkt
kÇrperschaftsteuerpflichtig ist.

Bis zur Umstellung des kÇrperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahrens auf
das HalbeinkÅnfteverfahren galt die Ausnahmeregelung in § 22 Nr. 1 Satz 2
Halbsatz 2 EStG nur fÅr von der KÇrperschaftsteuer befreite KÇrperschaften,

V. Nicht steuerbare Zuwendungen i. S. d. § 12 Nr. 2 EStG
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Personenvereinigungen und VermÇgensmassen. Der Grund fÅr die ab dem
VZ 1986 geltende Regelung1 lag darin, dass eine doppelte steuerliche Entlas-
tung der BezÅge vermieden werden sollte, die dadurch eintrat, dass der Geber
steuerbefreit war und der Empf!nger die BezÅge nicht zu versteuern brauch-
te.2 Eine derartige Doppelentlastung ergab sich in den F!llen, in denen steuer-
befreite Stiftungen den Stiftern und ihren AngehÇrigen wiederkehrende BezÅ-
ge gew!hrten. Vor dem Veranlagungszeitraum waren diese BezÅge fÅr den
Empf!nger nach § 22 Nr. 1 Satz 2 EStG steuerfrei, da die BezÅge entweder frei-
willig (kein Rechtsanspruch auf Stiftungsleistungen) oder aufgrund einer frei-
willig begrÅndeten Rechtspflicht gew!hrt wurden.3

Im Zusammenhang mit der Abschaffung des Anrechnungsverfahrens und der
Umstellung auf das HalbeinkÅnfteverfahren sowie der Senkung des KÇrper-
schaftsteuersatzes auf 25 % (im Wesentlichen ab dem VZ 2002) sind BezÅge
i. S. d. § 22 Nr. 1 Satz 2 Halbsatz 1 EStG, die an sich – korrespondierend zum
Abzugsverbot in § 12 Nr. 2 EStG – beim Empf!nger steuerfrei w!ren, auch
dann steuerpflichtig, wenn der Leistende selbst steuerpflichtig ist. Trotz des in
diesem Fall beim Leistenden ohnehin wirksam werdenden Abzugsverbots, er-
gibt sich eine steuerliche Vorbelastung nur noch in HÇhe des KÇrperschaft-
steuersatzes von 25 %. Durch die erg!nzende Besteuerung beim Empf!nger
Åber § 22 Nr. 1 Satz 2 Halbsatz 2 Buchst. a EStG und die Anwendung des Halb-
einkÅnfteverfahrens (§ 3 Nr. 40 Buchst. i EStG) wird die systemimmanente Ge-
samtsteuerbelastung hergestellt. Betroffen sein dÅrften hiervon insbesondere
unentgeltlich zufließende wiederkehrende BezÅge aus steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Gesch!ftsbetrieben (§ 64 AO) von im $brigen nach § 5 Abs. 1 Nr. 9
KStG steuerbefreiten KÇrperschaften, Personenvereinigungen und VermÇgens-
massen. Mit Wirkung ab dem VZ 2009 ist an die Stelle des HalbeinkÅnftever-
fahrens das TeileinkÅnfteverfahren (§ 3 Nr. 40 Buchst. i EStG) getreten, wonach
beim Empf!nger in den maßgebenden F!llen 60 % der Einnahmen der Be-
steuerung unterliegen.

BezÅge von steuerbefreiten KÇrperschaften, Personenvereinigungen und Ver-
mÇgensmassen fallen allerdings nicht unter das HalbeinkÅnfteverfahren; da
insoweit auf der Ebene der KÇrperschaft keine Vorbelastung eintritt, sind diese
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1 EingefÅhrt durch das Steuerbereinigungsgesetz 1986 – StBereinG 1986 –, BGBl 1985 I S. 2436,
BStBl 1985 I S. 735.

2 BT-Drucks. 10/4513 S. 64; Stiftungsbericht der Bundesregierung vom 1.7.1979, BT-Drucks.
8/3165 S. 10.

3 BFH, Urteil vom 25.8.1987, IX R 98/82, BStBl 1988 II S. 344; Stiftungsbericht der Bundesregie-
rung vom 11.9.1979, BT-Drucks. 8/3165 S. 6.
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BezÅge weiterhin in voller HÇhe nach § 22 Nr. 1 Satz 2 Halbsatz 2 Buchst. a
EStG beim Empf!nger zu erfassen.

Anzuwenden ist die Regelung erstmals auf BezÅge, die nach Ablauf des Wirt-
schaftsjahres der KÇrperschaft, Personenvereinigung oder VermÇgensmasse
erzielt werden, die die BezÅge gew!hrt, fÅr das das Anrechnungsverfahren
letztmalig anzuwenden ist (im Regelfall erstmalige Anwendung im Veranla-
gungszeitraum 2002).

(Einstweilen frei)

b) Voraussetzungen fÅr § 22 Nr. 1 Satz 2 Halbsatz 2 Buchst. a EStG

Voraussetzung ist, dass die KÇrperschaft, Personenvereinigung oder VermÇ-
gensmasse die BezÅge außerhalb der ErfÅllung steuerbegÅnstigter Zwecke
i. S. d. §§ 52 bis 54 AO gew!hrt. Bei den Zwecken i. S. d. §§ 52 bis 54 AO handelt
es sich um gemeinnÅtzige, mildt!tige oder kirchliche Zwecke. In ErfÅllung die-
ser Zwecke werden z. B. Leistungen einer mildt!tigen KÇrperschaft (§ 53 AO)
an hilfsbedÅrftige Personen erbracht. Um Leistungen, die außerhalb der ge-
nannten Zwecke erbracht werden, kann es sich z. B. handeln, wenn eine steu-
erbegÅnstigte Stiftung im Rahmen des § 58 Nr. 5 AO Leistungen an ihren Stif-
ter oder seine n!chsten AngehÇrigen erbringt. Nachdem die Regelung nicht
mehr nur fÅr von der KÇrperschaftsteuer befreite KÇrperschaften, Personenver-
einigungen und VermÇgensmassen gilt, kÇnnen auch Leistungen aus wirt-
schaftlichen Gesch!ftsbetrieben, die außerhalb der steuerbegÅnstigten Zwe-
cke erbracht werden, zu Einnahmen nach § 22 Nr. 1 Satz 2 Halbsatz 2 Buchst. a
EStG fÅhren.1

c) Voraussetzungen fÅr § 22 Nr. 1 Satz 2 Halbsatz 2 Buchst. b EStG

$ber § 22 Nr. 1 Satz 2 Halbsatz 2 Buchst. b EStG werden BezÅge von steuer-
pflichtigen oder steuerfreien Stiftungen i. S. d. § 1 der Verordnung Åber die
SteuerbegÅnstigung von Stiftungen vom 13.2.19262 in der im BGBl Teil III, Glie-
derungsnummer 611-4-3 wiedergegebenen Fassung erfasst. Stiftungen i. S.
dieser Vorschrift sind solche, die an die Stelle von Familienfideikommissen ge-
treten sind. Gem!ß Art. 155 Abs. 2 Satz 2 der Weimarer Verfassung waren Fa-
milienfideikommisse aufzulÇsen. Dabei handelte es sich um unselbst!ndige
VermÇgensmassen, die kraft rechtsgesch!ftlicher Anordnung unver!ußerlich
und in bestimmter Ordnung vererblich waren; sie bildeten lediglich Sonderver-
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mÇgen des jeweiligen Inhabers mit der Auflage, es zu erhalten und innerhalb
der Familie weiterzugeben. Diese Familienfideikommisse konnten nach einem
besonderen Gesetz in Stiftungen umgewandelt werden. Nach § 1 der Verord-
nung v. 13.2.1926 bleiben bei der KÇrperschaftsteuer-Veranlagung dieser Stif-
tungen solche EinkÅnfte außer Ansatz, die nach freiem Ermessen des Stif-
tungsvorstands an Bezugsberechtigte, unbeschr!nkt einkommensteuerpflich-
tige Familienmitglieder verteilt wurden.1 Gew!hrt eine Stiftung i. S. d. genann-
ten Verordnung freiwillige laufende Zuwendungen, die sie nicht nach der Ver-
ordnung abziehen kann, so hat der Empf!nger diese nach § 22 Nr. 1 Satz 2
Halbsatz 2 Buchst. b EStG zu versteuern.

(Einstweilen frei)

d) Konkurrenzverh!ltnis zu § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG

Nicht abschließend gekl!rt ist das Konkurrenzverh!ltnis zwischen § 22 Nr. 1
Satz 2 Halbsatz 2 Buchst. a EStG und § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG. Nach der letzt-
genannten Vorschrift gehÇren auch Einnahmen aus Leistungen einer nicht
von der KÇrperschaftsteuer befreiten KÇrperschaft, Personenvereinigung oder
VermÇgensmasse, die GewinnausschÅttungen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG ver-
gleichbar sind und nicht bereits nach dieser Vorschrift der Besteuerung unter-
liegen, zu den EinkÅnften aus KapitalvermÇgen. Sofern es sich um wiederkeh-
rende Leistungen handelt, scheinen damit sowohl die Voraussetzungen fÅr
eine Erfassung als KapitaleinkÅnfte, als auch fÅr eine Erfassung als sonstige
EinkÅnfte erfÅllt. Zwar gilt fÅr beide Normen das HalbeinkÅnfteverfahren (ge-
m!ß § 3 Nr. 40 Buchst. d EStG fÅr die EinkÅnfte i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG und
gem!ß § 3 Nr. 40 Buchst. i EStG fÅr die EinkÅnfte i. S. d. § 22 Nr. 1 Satz 2 EStG);
entscheidend ist die Zuordnung aber fÅr die Frage des Kapitalertragsteuer-
abzugs bzw. ab 2009 fÅr die Abgeltungsteuer und fÅr die Gew!hrung des Spa-
rer-Freibetrags.

Unseres Erachtens sollte das Konkurrenzverh!ltnis folgendermaßen gelÇst
werden:

" Aufgrund der subsidi!ren Bedeutung des § 22 Nr. 1 EStG (vgl. hierzu im Ein-
zelnen Rz. 66 ff.) liegen vorrangig EinkÅnfte i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG vor.
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Dies dÅrfte aber voraussetzen, dass es sich um Entgelt fÅr eine KapitalÅber-
lassung handelt, dem ggf. auch ein Rechtsanspruch zugrunde liegt.1

" Freiwillige Leistungen oder Leistungen, die auf einer freiwillig begrÅndeten
Rechtspflicht beruhen und außerhalb der ErfÅllung steuerbegÅnstigter
Zwecke i. S. d. §§ 52 bis 54 AO gew!hrt werden und die kein Entgelt fÅr die
KapitalÅberlassung sind, sind sonstige EinkÅnfte i. S. d. § 22 Nr. 1 Satz 2
Halbsatz 2 Buchst. a EStG.

(Einstweilen frei)

VI. Steuerbefreiungen in § 3 EStG
In § 3 EStG stellt der Gesetzgeber eine Reihe wiederkehrender BezÅge steuer-
frei. Diese sind daher – unabh!ngig von der Regelung in § 22 Nr. 1 Satz 2 EStG
– nicht als Einnahmen anzusetzen.

Betroffen hiervon sind z. B.:
" Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung (§ 3 Nr. 1a EStG);

" BezÅge, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften aus Çffentlichen Mitteln
versorgungshalber an Wehrdienstbesch!digte und Zivildienstbesch!digte
oder ihre Hinterbliebenen, Kriegsbesch!digte, Kriegshinterbliebene und ih-
nen gleichgestellte Personen gezahlt werden, soweit es sich nicht um BezÅ-
ge handelt, die aufgrund der Dienstzeit gew!hrt werden (§ 3 Nr. 6 EStG).
Die Vorschrift betrifft nicht nur BezÅge aus inl!ndischen Çffentlichen Mit-
teln.2 Sie gilt auch fÅr Leistungen nach den Versorgungsordnungen der be-
waffneten Organe der ehemaligen DDR sowie fÅr die an ihre Stelle getrete-
nen Leistungen;3

" Renten zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts (§ 3 Nr. 8
EStG);

" Çffentliche Ausbildungsbeihilfen, z. B. nach dem BAfÇG (§ 3 Nr. 11 und
Nr. 44 EStG);

" Kindergeld (§ 3 Nr. 24 EStG);
" Wohngeld (§ 3 Nr. 58 EStG);
" Erziehungsgeld (§ 3 Nr. 67 EStG).

(Einstweilen frei)
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